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Dekret	des	Präsidenten	der	Republik	
vom	31.	August	1972,	Nr.	6701						

Genehmigung	des	vereinheitlichten	Textes	
der	Verfassungsgesetze,	die	das	Sonderstatut	
für	Trentino-Südtirol	betreffen

DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK
verfügt

aufgrund des Artikels 87 der Verfassung, aufgrund des Artikels 66 
des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1, der den Er-
lass des neuen Textes des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol vor-
sieht, wie er sich aus den Bestimmungen des Verfassungsgesetzes 
vom 26. Februar 1948, Nr. 5, des Gesetzes vom 31. Dezember 1962, 
Nr. 1777, und der Verfassungsgesetze vom 10. November 1971, Nr. 
1, und vom 23. Februar 1972, Nr. 1, ergibt,

nach Einholen der Stellungnahme des Staatsrates;
nach Anhören des Ministerrates;
auf Vorschlag des Ministerpräsidenten:

Einziger Artikel
(1)  Der diesem Dekret beiliegende und vom Ministerpräsidenten 

mit Sichtvermerk versehene vereinheitlichte Text der Gesetze 
betreffend das Sonderstatut für Trentino-Südtirol ist geneh-
migt.

 Dieses Dekret, versehen mit dem Staatssiegel, ist in die amt-
liche Sammlung der Gesetze und der Dekrete der Republik Ita-
lien aufzunehmen. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es zu 
befolgen und dafür zu sorgen, dass es befolgt werde.

Gegeben in Rom, am 31. August 1972
LEONE Andreotti

Gesehen, der Siegelbewahrer: Gonella
Registriert beim Rechnungshof am 8. November 1972 Akten der Re-
gierung, Register Nr. 253, Blatt 6-Caruso
Vereinheitlichter Text der Gesetze über das Sonderstatut für Tren-
tino-Südtirol

I.	ABSCHNITT
Errichtung	der	Region	
Trentino-Südtirol	und	der	
Provinzen	Trient	und	Bozen

1. KAPITEL / Allgemeine Bestimmungen

Art. 1
(1)  Trentino-Südtirol, das das Gebiet der Provinzen Trient und 

Bozen umfasst, ist innerhalb der politischen Einheit der einen 
und unteilbaren Republik Italien nach den Grundsätzen der 
Verfassung und gemäß diesem Statut als autonome Region mit 
Rechtspersönlichkeit errichtet.

(2)  Hauptstadt der Region Trentino-Südtirol ist die Stadt Trient.

Art. 2
(1)  In der Region wird den Bürgern jeder Sprachgruppe Gleichheit 

der Rechte zuerkannt; die entsprechende ethnische und kultu-
relle Eigenart wird geschützt.

Art. 3 
(1)  Die Region umfasst die Provinzen Trient und Bozen.
(2)  Die zur Provinz Trient gehörenden Gemeinden Proveis, Unsere 

Liebe Frau im Walde, Tramin, Auer, Branzoll, Aldein, Laurein, 
St. Felix, Kurtatsch, Neumarkt, Montan, Truden, Margreid,  
Salurn, Altrei und die Fraktion Tanna der Gemeinde Rumo sind 
der Provinz Bozen angegliedert.

(3)  Den Provinzen Trient und Bozen ist gemäß diesem Statut eine 
nach Art und Inhalt besondere Autonomie zuerkannt.

(4)  Die Region, die Provinz Trient und die Provinz Bozen führen je 
ein eigenes Banner und ein Wappen, die mit Dekret des Prä-
sidenten der Republik genehmigt werden; die Bestimmungen 
über den Gebrauch der Staatsflagge bleiben unberührt.

2. KAPITEL / Befugnisse der Region

Art. 42 
(1)  Die Region ist befugt, in Übereinstimmung mit der Verfassung 

und den Grundsätzen der Rechtsordnung der Republik, unter 
Achtung der internationalen Verpflichtungen und der nationa-
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len Interessen - in welchen jenes des Schutzes der örtlichen 
sprachlichen Minderheiten inbegriffen ist - sowie der grundle-
genden Bestimmungen der wirtschaftlich-sozialen Reformen 
der Republik3 Gesetzesbestimmungen auf folgenden Sachge-
bieten zu erlassen:
1. Ordnung der Regionalämter und des zugeordneten Perso-

nals, 
2. Ordnung der halbregionalen Körperschaften,
3. Ordnung der örtlichen Körperschaften und der entspre-

chenden Gebietsabgrenzung,4

4. Enteignung aus Gründen der Gemeinnützigkeit, soweit 
sie nicht Arbeiten betreffen, die vorwiegend und unmit-
telbar zu Lasten des Staates gehen und soweit sie nicht 
die Sachgebiete betreffen, für die die Provinzen zuständig 
sind,

5. Anlegung und Führung der Grundbücher,
6. Feuerwehrdienste,
7. Ordnung der sanitären Körperschaften und der Kranken-

hauskörperschaften,
8. Ordnung der Handelskammern, 
9. Entfaltung des Genossenschaftswesens und Aufsicht über 

die Genossenschaften, 
10. Meliorierungsbeiträge in Zusammenhang mit öffentlichen 

Arbeiten, die von den anderen im Gebiet der Region be-
stehenden öffentlichen Körperschaften durchgeführt wer-
den.

Art. 5
(1)  Die Region erlässt innerhalb der im vorhergehenden Artikel 

gesetzten Grenzen und im Rahmen der in den Gesetzen des 
Staates festgelegten Grundsätze Gesetzesbestimmungen auf 
folgenden Sachgebieten:
1. 5

2. Ordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtsein-
richtungen,

3. Ordnung der Körperschaften für Boden- und Agrarkredit, 
der Sparkassen und der Raiffeisenkassen sowie der Kre-
ditanstalten regionalen Charakters. 

Art. 6 
(1)  Auf dem Gebiete der Sozialvorsorge und der Sozialversicherun-

gen kann die Region Gesetzesbestimmungen zur Ergänzung 
der Vorschriften der Gesetze des Staates erlassen und kann 

eigene autonome Institute errichten oder ihre Errichtung för-
dern.

(2)  Die in der Region bestehenden wechselseitigen Krankenkas-
sen, die dem Krankenfürsorgeinstitut für Arbeiter einverleibt 
wurden, können vorbehaltlich der Regelung der vermögens-
rechtlichen Beziehungen vom Regionalrat wiedererrichtet 
werden.

(3)  Die Leistungen der genannten wechselseitigen Kassen zu-
gunsten der Versicherten dürfen nicht geringer sein als die des 
vorgenannten Institutes.

Art. 7
(1)  Mit Gesetzen der Region können nach Befragung der betroffe-

nen Bevölkerung neue Gemeinden errichtet und ihre Gebiets-
abgrenzungen und Benennungen geändert werden.

(2)  Sofern sich diese Änderungen auf die Gebietszuständigkeit 
staatlicher Ämter auswirken, werden sie erst zwei Monate 
nach der Kundmachung der Maßnahme im „Amtsblatt“ der 
Region wirksam.

3. KAPITEL / Befugnisse der Provinzen

Art. 8
(1)  Die Provinzen sind befugt, im Rahmen der im Artikel 4 gesetz-

ten Grenzen Gesetzesbestimmungen auf folgenden Sachgebie-
ten zu erlassen:
1. Ordnung der Landesämter und des zugeordneten Perso-

nals,6

2. Ortsnamengebung, mit der Verpflichtung zur Zweispra-
chigkeit im Gebiet der Provinz Bozen,

3. Schutz und Pflege der geschichtlichen, künstlerischen 
und volklichen Werte, 

4. örtliche Sitten und Bräuche sowie kulturelle Einrichtun-
gen (Bibliotheken, Akademien, Institute, Museen) provin-
zialen Charakters; örtliche künstlerische, kulturelle und 
bildende Veranstaltungen und Tätigkeiten; in der Provinz 
Bozen können hierfür auch Hörfunk und Fernsehen ver-
wendet werden, unter Ausschluss der Befugnis zur Er-
richtung von Hörfunk- und Fernsehstationen, 

5. Raumordnung und Bauleitpläne,7

6. Landschaftsschutz, 
7. Gemeinnutzungsrechte, 
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8. Ordnung der Mindestkultureinheiten, auch in Bezug auf 
die Anwendung des Artikels 847 des Bürgerlichen Gesetz-
buches; Ordnung der geschlossenen Höfe und der auf 
alten Satzungen oder Gepflogenheiten beruhenden Fami-
liengemeinschaften, 

10. geförderter Wohnbau, der ganz oder teilweise öffent-
lich-rechtlich finanziert ist; dazu gehören auch die Be-
günstigungen für den Bau von Volkswohnhäusern in 
Katastrophengebieten sowie die Tätigkeit, die Körper-
schaften außerprovinzialer Art mit öffentlich-rechtlichen 
Finanzierungen in den Provinzen entfalten, 

11. Binnenhäfen,
12. Messen und Märkte, 
13. Maßnahmen zur Katastrophenvorbeugung und -soforthilfe, 
14. Bergbau, einschließlich der Mineral- und Thermalwässer, 

Steinbrüche und Gruben sowie Torfstiche, 
15. Jagd und Fischerei, 
16. Almwirtschaft sowie Pflanzen- und Tierschutzparke, 
17. Straßenwesen, Wasserleitungen und öffentliche Arbeiten 

im Interessenbereich der Provinz,8

18. Kommunikations- und Transportwesen im Interessen-
bereich der Provinz einschließlich der technischen Vor-
schriften für Seilbahnanlagen und ihren Betrieb,

19. Übernahme öffentlicher Dienste in Eigenverwaltung und 
deren Wahrnehmung durch Sonderbetriebe,

20. Fremdenverkehr und Gastgewerbe einschließlich der Füh-
rer, der Bergträger, der Schilehrer und der Schischulen,

21. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Forstpersonal, Vieh- 
und Fischbestand, Pflanzenschutzanstalten, landwirt-
schaftliche Konsortien und landwirtschaftliche Versuchs-
anstalten, Hagelabwehr, Bodenverbesserung,

22. Enteignungen aus Gründen der Gemeinnützigkeit in allen 
Bereichen von Landeszuständigkeit,

23. Errichtung und Tätigkeit von Gemeinde- und Landeskom-
missionen zur Betreuung und Beratung der Arbeiter auf 
dem Gebiete der Arbeitsvermittlung,

24. Wasserbauten der dritten, vierten und fünften Kategorie, 
25. öffentliche Fürsorge und Wohlfahrt, 
26. Kindergärten, 
27. Schulfürsorge für jene Zweige des Unterrichtswesens, für 

die den Provinzen Gesetzgebungsbefugnis zusteht, 
28. Schulbau, 
29. Berufsertüchtigung und Berufsausbildung. 

Art. 9 
(1)  Die Provinzen erlassen im Rahmen der im Artikel 5 gesetzten 

Grenzen Gesetzesbestimmungen auf folgenden Sachgebieten:
1. Ortspolizei in Stadt und Land,
2. Unterricht an Grund- und Sekundarschulen (Mittelschu-

len, humanistische Gymnasien, Realgymnasien, pädago-
gische Bildungsanstalten, Fachoberschulen, Fachlehran-
stalten und Kunstschulen), 

3. Handel, 
4. Lehrlingswesen; Arbeitsbücher; Kategorien und Berufs-

bezeichnungen der Arbeiter, 
5. Errichtung und Tätigkeit von Gemeinde- und Landeskom-

missionen zur Kontrolle der Arbeitsvermittlung, 
6. öffentliche Vorführungen, soweit es die öffentliche Sicher-

heit betrifft, 
7. öffentliche Betriebe, unbeschadet der durch Staatsgeset-

ze vorgeschriebenen subjektiven Erfordernisse zur Erlan-
gung der Lizenzen, der Aufsichtsbefugnisse des Staates 
zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und des 
Rechts des Innenministeriums, im Sinne der staatlichen 
Gesetzgebung die auf diesem Gebiete getroffenen Verfü-
gungen, auch wenn sie endgültig sind, von Amts wegen 
aufzuheben. Die Regelung der ordentlichen Beschwerden 
gegen die genannten Verfügungen erfolgt im Rahmen der 
Landesautonomie, 

8. Förderung der Industrieproduktion, 
9. Nutzung der öffentlichen Gewässer, mit Ausnahme der 

Großableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie, 
10. Hygiene und Gesundheitswesen, einschließlich der Ge-

sundheits- und Krankenhausfürsorge, 
11. Sport und Freizeitgestaltung mit den entsprechenden An-

lagen und Einrichtungen. 

Art. 10 
(1)  Zur Ergänzung der staatlichen Gesetzesbestimmungen sind 

die Provinzen befugt, Gesetzesbestimmungen auf dem Ge-
biete der Arbeitsvermittlung und -zuweisung zu erlassen; bis 
zur Errichtung eigener Ämter können sie sich zur Ausübung 
der Verwaltungsbefugnisse in Zusammenhang mit den ihnen 
zustehenden Gesetzgebungsbefugnissen auf dem Gebiete der 
Arbeit der Außenstellen des Arbeitsministeriums bedienen.

(2)  Die Leiter der Arbeitsämter in den Gemeinden werden von den 
staatlichen Organen nach Einholen der Stellungnahme des 
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Landeshauptmanns  und der zuständigen Bürgermeister aus-
gewählt und ernannt.9

(3)  Die in der Provinz Bozen ansässigen Bürger haben das Recht auf 
Vorrang bei der Arbeitsvermittlung innerhalb des Gebietes dieser 
Provinz; jegliche auf Sprachgruppenzugehörigkeit oder Ansäs-
sigkeitsdauer beruhende Unterscheidung ist ausgeschlossen.

Art. 11
(1)  Die Provinz kann nach Einholen der Stellungnahme des Schatz-

ministeriums die Eröffnung und Verlegung von Bankschaltern 
von Kreditanstalten örtlichen, provinzialen und regionalen Cha-
rakters genehmigen.

(2)  Die Genehmigung zur Eröffnung und zur Verlegung von Bank-
schaltern der anderen Kreditanstalten innerhalb der Provinz 
wird vom Schatzministerium nach Einholen der Stellungnahme 
der betreffenden Provinz erteilt.

(3)  Die Provinz ernennt nach Einholen der Stellungnahme des 
Schatzministeriums den Präsidenten und den Vizepräsidenten 
der Sparkasse.

Art. 12 
(1)  Bezüglich der Konzessionen für große Wasserableitungen zur 

Erzeugung elektrischer Energie und der Verlängerung ihrer 
Dauer haben die gebietsmäßig zuständigen Provinzen das 
Recht, bis zur Abgabe der endgültigen Stellungnahme des 
Obersten Rates für öffentliche Arbeiten jederzeit ihre Bemer-
kungen und Einsprüche vorzulegen.

(2)  Die Provinzen haben außerdem das Recht, gegen das Konzes-
sions- und das Verlängerungsdekret beim Obersten Gericht für 
öffentliche Gewässer Beschwerde zu erheben.

(3)  Die gebietsmäßig zuständigen Landeshauptleute9 oder deren 
Bevollmächtigte werden eingeladen, mit beratender Stimme 
an den Sitzungen des Obersten Rates für öffentliche Arbeiten 
teilzunehmen, in denen die im ersten Absatz genannten Ver-
fügungen behandelt werden.

(4)  Das zuständige Ministerium trifft die Verfügungen, die die 
Tätigkeit der „Nationalen Körperschaft für Elektroenergie“ 
(ENEL) in der Region betreffen, nach Einholen der Stellung-
nahme der betroffenen Provinz.

Art. 13 
(1)  Im Einklang mit der Rechtsordnung der Europäischen Union 

und den internationalen Abkommen sowie den Grundsätzen der 

staatlichen Rechtsordnung regeln die Provinzen mit Landes-
gesetz die Modalitäten und die Verfahren für die Vergabe der 
Konzessionen für große Wasserableitungen zur Erzeugung elek-
trischer Energie; insbesondere legen sie die Verfahrensbestim-
mungen für die Durchführung der Vergabeverfahren, die Fristen 
für deren Ausschreibung, die Zulassungs- und Zuschlagskrite-
rien sowie die finanziellen, organisatorischen und technischen 
Anforderungen an die Teilnehmer fest. Das Landesgesetz regelt 
zudem die Dauer der Konzessionen, die Kriterien zur Festlegung 
der Konzessionsgebühren für die Nutzung und Aufwertung des 
öffentlichen Wasserguts und der aus den Anlagen für große Was-
serableitungen bestehenden Vermögensgüter, die Parameter für 
die Entwicklung der Anlagen sowie die Modalitäten zur Bewer-
tung der landschaftlichen Aspekte und der Umweltverträglich-
keit, indem es die entsprechenden Ausgleichmaßnahmen – auch 
finanzieller Art – für Umwelt und Landschaft bestimmt.

(2)  Bei Ablauf der durch diesen Artikel geregelten Konzessio-
nen gehen die Sammel-, Zuleitungs- und Regelungsanlagen, 
die Druckrohrleitungen und die Entlastungskanäle, welche in 
funktionstüchtigem Zustand sein müssen, unentgeltlich in das 
Eigentum der gebietsmäßig zuständigen Provinz über. Konzes-
sionsinhabern, die – sofern in der Konzessionserteilung vorge-
sehen oder wenn sie vom Konzessionsgeber dazu ermächtigt 
wurden – auf eigene Kosten und während der Geltungsdauer 
der Konzession Investitionen für die im ersten Satz genannten 
Güter getätigt haben, steht bei Ablauf der Konzession sowie 
bei Verfall oder Verzicht eine Entschädigung zu, die dem Wert 
des nicht amortisierten Teils des Gutes entspricht, so wie es im 
Landesgesetz laut Absatz 1 vorgesehen wird. Für die anderen 
nicht in den vorstehenden Sätzen vorgesehenen Güter finden 
die Bestimmungen laut Artikel 25 Absatz 2 und folgende des 
königlichen Dekrets vom 11. Dezember 1933, Nr. 1775, wobei 
die darin vorgesehenen staatlichen Organe durch die entspre-
chenden Landesorgane zu ersetzen sind, sowie jene laut Arti-
kel 1-bis Absatz 13 des Dekrets des Präsidenten der Republik 
vom 26. März 1977, Nr. 235 Anwendung.

(3)  Bei Konzessionen für große Wasserableitungen zur Erzeugung 
elektrischer Energie müssen die Konzessionsinhaber den 
Autonomen Provinzen Bozen und Trient für öffentliche Dienste 
und für bestimmte, mit Landesgesetz festzusetzende Verbrau-
chergruppen jährlich unentgeltlich 220 Kilowattstunden für 
jedes Kilowatt konzessionierter mittlerer Nennleistung gemäß 
den von den Provinzen festgelegten Modalitäten liefern.
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(4)  Die Provinzen bestimmen außerdem mit Landesgesetz die Kri-
terien zur Festsetzung des Preises des im Sinne von Absatz 3 
an die Verteilerbetriebe abgegebenen Stroms; ebenso setzen 
sie im Einklang mit der Rechtsordnung der Europäischen Uni-
on die Richtlinien für die Verbrauchertarife fest.

(5)  Die Inhaber von Konzessionen für große Wasserableitungen 
zur Erzeugung elektrischer Energie entrichten den Provinzen 
halbjährlich für jede Kilowattstunde von letzteren nicht über-
nommener elektrischer Energie einen mit dem Landesgesetz 
laut Absatz 1 festgelegten Betrag, wobei der nationale Durch-
schnittseinheitspreis für elektrische Energie (PUN) sowie die 
Durchschnittsausgabeposten in Zusammenhang mit der Liefe-
rung dieser elektrischen Energie zu berücksichtigen sind. Die-
se Vergütung je Einheit ändert sich im Verhältnis zu den nicht 
unter 5 Prozent liegenden Änderungen des vom ISTAT ermittel-
ten Industriepreisindex für die Produktion, den Transport und 
die Verteilung elektrischer Energie.

(6)  Aufgrund von gesetzlichen oder verwaltungsrechtlichen Be-
stimmungen in den autonomen Provinzen Trient und Bozen 
erteilte Konzessionen für große Wasserableitungen zur Erzeu-
gung elektrischer Energie, welche vor dem 31. Dezember 2022 
ablaufen, werden – auch wenn sie bereits abgelaufen sind – von 
Rechts wegen für die Zeit verlängert, die für den Abschluss der 
Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter notwendig ist, jedoch 
keinesfalls über das besagte Datum hinaus. In diesem Fall 
können die Provinzen und die Konzessionsinhaber eventuelle 
Änderungen der in den laufenden Konzessionen vorgesehenen 
Gebühren und Verpflichtungen gemäß den Bestimmungen des 
Landesgesetzes laut Absatz 1 vereinbaren.

(7)  In Sachen Wassersystem werden die Provinzen in Bezug auf 
die Vereinbarkeit mit diesem Statut und den entsprechenden 
Durchführungsbestimmungen der Maßnahmen der Aufsichts-
behörde für Energie, Versorgungsnetze und Umwelt (ARERA), 
die an Subjekte gerichtet sind, welche im jeweiligen Gebiet die 
entsprechenden öffentlichen Dienstleistungen erbringen, vor-
ab konsultiert. Die Konsultationsmodalitäten werden in einem 
zwischen dieser Behörde und den Provinzen – auch getrennt – 
abgeschlossenen Einvernehmensprotokoll festgelegt. Die Pro-
vinzen holen die für die Untersuchungen und Tätigkeiten der 
Behörde notwendigen Informationen und Unterlagen gemäß 
Verfahren und aufgrund von Vorlagen ein, die mit der Behörde 
selbst im Rahmen des genannten Einvernehmensprotokolls 
unter Berücksichtigung der ihnen zustehenden Befugnisse de-

finiert werden, auch in Bezug auf die Organisation der öffentli-
chen Dienstleistungen, das Tarifsystem und die Ausübung der 
entsprechenden Überwachungs- und Sanktionsbefugnisse.10, 11

       
Art. 14
(1)  Auf dem Gebiete des Kommunikations- und Transportwesens 

muss vor Erteilung von Konzessionen für Verkehrslinien, die 
das Gebiet der Provinz durchqueren, die Stellungnahme der 
Provinz eingeholt werden.

(2)  Außerdem muss die Stellungnahme der Provinz auch für Was-
serbauten der ersten und zweiten Kategorie eingeholt werden. 
Der Staat und die Provinz erstellen jährlich im Einvernehmen 
einen Koordinierungsplan der in ihre Zuständigkeit fallenden 
Wasserbauten.

(3)  Die Nutzung der öffentlichen Gewässer durch den Staat und 
durch die Provinz im Bereich der entsprechenden Zuständig-
keit erfolgt aufgrund eines Gesamtplanes, der in einem aus 
Vertretern des Staates und der Provinz gebildeten eigenen 
Ausschuss im Einvernehmen erstellt wird.12

Art. 15 
(1)  Vorbehaltlich eines anderen Finanzierungssystems aufgrund 

der allgemeinen Bestimmungen über die Wirtschaftsprogram-
mierung weist das Ministerium für Industrie, Handel und Hand-
werk den Provinzen Trient und Bozen Anteile der im Staats-
haushalt zur Durchführung von Staatsgesetzen eingetragenen 
Jahresansätze zu, die Finanzierungshilfen zur Förderung der 
Industrie vorsehen. Die Anteile werden nach Einholen der Stel-
lungnahme der Provinz, unter Berücksichtigung der Höhe der 
im Staatshaushalt eingetragenen Ansätze und der Bedürfnis-
se der Bevölkerung der Provinz festgesetzt. Die zugewiesenen 
Beträge werden im Einvernehmen zwischen dem Staat und der 
Provinz verwendet. Sofern der Staat in den Provinzen Trient 
und Bozen in Durchführung der gesamtstaatlichen außeror-
dentlichen Pläne für den Schulbau eigene Mittel einsetzt, wer-
den sie im Einvernehmen mit der Provinz verwendet.

(2)  Die Provinz Bozen setzt die im Haushalt zu Zwecken der Für-
sorge sowie zu sozialen und kulturellen Zwecken bestimmten 
eigenen Mittel im direkten Verhältnis zur Stärke und mit Bezug 
auf das Ausmaß des Bedarfes einer jeden Sprachgruppe ein; 
ausgenommen sind außerordentliche Fälle, die wegen beson-
derer Erfordernisse Sofortmaßnahmen erheischen.

(3)  Die Provinz Trient sichert die Bereitstellung von genügend Mit-
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teln, um den Schutz und die kulturelle, soziale und wirtschaft-
liche Entfaltung der in der Provinz wohnhaften Ladiner, Fer-
sentaler und Zimbern unter Berücksichtigung ihrer Anzahl und 
ihrer besonderen Erfordernisse fördern zu können.13

4. KAPITEL / Gemeinsame Bestimmungen für die Region und die 
Provinzen

Art. 16    
(1)  Auf den Sachgebieten und in den Grenzen, innerhalb derer 

die Region oder die Provinz Gesetzesbestimmungen erlassen 
kann, werden die Verwaltungsbefugnisse, die nach der frü-
heren Ordnung dem Staate zustanden, von der Region bezie-
hungsweise von der Provinz ausgeübt.

(2)  Die den Provinzen aufgrund der geltenden Gesetze zustehen-
den Befugnisse bleiben aufrecht, soweit sie mit diesem Statut 
vereinbar sind.

(3)  Darüber hinaus kann der Staat der Region, der Provinz und an-
deren öffentlichen örtlichen Körperschaften mit Gesetz eigene 
Befugnisse seines Verwaltungsbereiches übertragen. In die-
sem Falle gehen die Kosten für die Ausübung dieser Befug-
nisse weiterhin zu Lasten des Staates.

(4)  Die Übertragung von Verwaltungsbefugnissen des Staates 
kann mit einfachem Staatsgesetz geändert oder widerrufen 
werden, auch wenn sie durch dieses Gesetz erfolgt ist.

Art. 17
(1)  Mit Staatsgesetz kann der Region und den Provinzen die Be-

fugnis zuerkannt werden, Gesetzesbestimmungen für Dienste 
zu erlassen, die sich auf Sachgebiete beziehen, die nicht in die 
jeweiligen Zuständigkeitsbereiche gemäß diesem Statut fallen.

Art. 18
(1)  In der Regel übt die Region die Verwaltungsbefugnisse aus, 

indem sie diese den Provinzen, den Gemeinden und anderen 
örtlichen Körperschaften überträgt oder sich deren Ämter be-
dient. Auf dem Sachgebiet der Feuerwehrdienste ist die Über-
tragung auf die Provinzen Pflicht.

(2)  Die Provinzen können einige ihrer Verwaltungsbefugnisse den 
Gemeinden oder anderen örtlichen Körperschaften übertragen 
oder sich deren Ämter bedienen.

Art. 19 
(1)  In der Provinz Bozen wird der Unterricht in den Kindergärten, 

Grund- und Sekundarschulen in der Muttersprache der Schü-
ler, das heißt in italienischer oder deutscher Sprache, von 
Lehrkräften erteilt, für welche die betreffende Sprache eben-
falls Muttersprache ist. In den Grundschulen, von der 2. oder 3. 
Klasse an, je nachdem, wie es mit Landesgesetz auf bindenden 
Vorschlag der betreffenden Sprachgruppe festgelegt wird, und 
in den Sekundarschulen ist der Unterricht der zweiten Sprache 
Pflicht; er wird von Lehrkräften erteilt, für die diese Sprache 
die Muttersprache ist.

(2)  Die ladinische Sprache wird in den Kindergärten verwendet 
und in den Grundschulen der ladinischen Ortschaften gelehrt. 
Dort dient diese Sprache auch als Unterrichtssprache in den 
Schulen jeder Art und jeden Grades. In diesen Schulen wird der 
Unterricht auf der Grundlage gleicher Stundenzahl und glei-
chen Enderfolges in Italienisch und in Deutsch erteilt.

(3)  Die Einschreibung eines Schülers in die Schulen der Provinz 
Bozen erfolgt aufgrund eines einfachen Gesuches des Vaters 
oder seines Stellvertreters. Gegen die Verweigerung der Ein-
schreibung kann der Vater oder sein Stellvertreter bei der Au-
tonomen Sektion Bozen des regionalen Verwaltungsgerichts-
hofes Berufung einlegen.

(4)  Für die Verwaltung der Schulen mit italienischer Unterrichts-
sprache und für die Aufsicht über die Schulen mit deutscher 
Unterrichtssprache sowie über die im zweiten Absatz ge-
nannten Schulen der ladinischen Ortschaften ernennt das 
Ministerium für den öffentlichen Unterricht nach Einholen der 
Stellungnahme des Landesausschusses von Südtirol einen 
Hauptschulamtsleiter.

(5)  Für die Verwaltung der Kindergärten, Grund- und Sekundar-
schulen mit deutscher Unterrichtssprache ernennt der Lan-
desausschuss von Südtirol nach Einholen der Stellungnahme 
des Ministeriums für den öffentlichen Unterricht einen Schul-
amtsleiter aus einem Dreiervorschlag der Vertreter der deut-
schen Sprachgruppe im Landesschulrat.

(6)  Für die Verwaltung der im zweiten Absatz dieses Artikels ge-
nannten Schulen ernennt das Ministerium für den öffentlichen 
Unterricht einen Schulamtsleiter aus einem Dreiervorschlag 
der Vertreter der ladinischen Sprachgruppe im Landesschul-
rat.

(7)  Das Ministerium für den öffentlichen Unterricht ernennt im 
Einvernehmen mit der Provinz Bozen die Präsidenten und die 
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Mitglieder der Kommissionen für die Staatsprüfungen an den 
Schulen mit deutscher Unterrichtssprache.

(8)  Um die Gleichwertigkeit der Abschlussdiplome zu gewährleis-
ten, muss für die Schulen der Provinz Bozen die Stellungnah-
me des Obersten Rates für den öffentlichen Unterricht über die 
Unterrichts- und Prüfungsprogramme eingeholt werden.

(9)  Die Verwaltungsbediensteten des bisherigen Schulamtes und 
die der Sekundarschulen sowie die Verwaltungsbediensteten 
der Schulinspektorate und der Grundschuldirektionen werden 
von der Provinz Bozen übernommen und bleiben den Dienst-
stellen jener Schulen zugeteilt, an denen die Muttersprache 
dieser Bediensteten als Unterrichtssprache verwendet wird.

(10)  Unbeschadet der Abhängigkeit des Lehrpersonals vom Staate 
wird dem Schulamtsleiter für die Schulen mit deutscher Un-
terrichtssprache und dem Schulamtsleiter für die im zweiten 
Absatz genannten Schulen die Zuständigkeit für Maßnahmen, 
die das Lehrpersonal ihrer Schulen betreffen, hinsichtlich Ver-
setzungen, Beurlaubungen, Wartestandes und Disziplinarstra-
fen bis zur einmonatigen Dienstenthebung mit Gehaltsentzug 
übertragen.

(11)  Gegen die von den Schulamtsleitern im Sinne des vorigen Ab-
satzes getroffenen Maßnahmen kann Berufung an den Minister 
für den öffentlichen Unterricht eingereicht werden, der nach 
Einholen der Stellungnahme des Hauptschulamtsleiters end-
gültig entscheidet.

(12)  Die italienische, die deutsche und die ladinische Sprachgrup-
pe sind im Landesschulrat und im Landesdisziplinarrat für die 
Lehrer vertreten.

(13)  Die Vertreter der Lehrkräfte im Landesschulrat werden vom 
Lehrpersonal im Verhältnis zur Zahl der Lehrkräfte der einzel-
nen Sprachgruppen durch Wahl bestimmt. Die Zahl der Vertre-
ter der ladinischen Sprachgruppe darf jedenfalls nicht weniger 
als drei betragen.

(14)  Der Landesschulrat erfüllt die in den geltenden Gesetzen 
vorgesehenen Aufgaben; darüber hinaus muss er bei der Er-
richtung und Auflassung von Schulen, bei der Erstellung der 
Programme und Stundenpläne, bei der Festlegung der Unter-
richtsfächer und deren Zusammenfassung in Fachgruppen ge-
hört werden.

(15)  Hinsichtlich der allfälligen Errichtung von Universitäten im Ge-
biet von Trentino-Südtirol muss der Staat vorher die Stellung-
nahme der Region und der betreffenden Provinz einholen.14, 15 

Art. 20
(1)  Die Landeshauptleute9 üben die der Behörde für öffentliche Si-

cherheit zustehenden und in den geltenden Gesetzen vorgese-
henen Befugnisse auf folgenden Sachgebieten aus: gefährliche 
Industrien, lärmerzeugende und störende Gewerbe, öffentliche 
Betriebe, Agenturen, Druckereien, Wandergewerbe, Arbeiter 
und Hausangestellte, Geisteskranke, Süchtige und Bettler, Ju-
gendliche unter 18 Jahren.

(2)  Zur Ausübung der oben genannter Befugnisse bedienen sich 
die Landeshauptleute9 auch der Organe der staatlichen Polizei 
oder der Ortspolizei in Stadt und Land.

(3)  Die übrigen Befugnisse, die durch die geltenden Gesetze über 
die öffentliche Sicherheit den Präfekten zustehen, werden dem 
Polizeidirektor übertragen.

(4)  Davon unberührt bleiben die Befugnisse der Bürgermeister in 
ihrer Eigenschaft als Sicherheitsbehörde oder die der Leiter 
der Sicherheitspolizei in den Außendienststellen.

Art. 21
(1)  Die von der staatlichen Behörde aus Gründen der öffentlichen 

Ordnung verfügten Maßnahmen, die sich auf die Wirksamkeit 
von Bewilligungen der Landeshauptleute auf dem Gebiete des 
Polizeiwesens oder auf andere Anordnungen aus dem Zustän-
digkeitsbereich des Landes auswirken, sie zeitweilig aufheben 
oder in irgendeiner Weise beschränken, werden nach Einholen 
der Stellungnahme des zuständigen Landeshauptmanns9 ge-
troffen; die Stellungnahme muss innerhalb der in der Auffor-
derung gestellten Frist abgegeben werden.

Art. 22
(1)  Um die Befolgung der Gesetze und Verordnungen der Region 

und der Provinzen durchzusetzen, können der Präsident der 
Region16  und die Landeshauptleute den Einsatz und die Unter-
stützung der staatlichen Polizei oder der Ortspolizei in Stadt 
und Land anfordern.

Art. 23 
(1)  Zum Schutze der in den eigenen Gesetzen enthaltenen Be-

stimmungen verwenden die Region und die Provinzen die straf-
rechtlichen Sanktionen, die die Staatsgesetze für die gleichen 
Tatbestände vorsehen.
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II.	ABSCHNITT
Organe	der	Region	und	der	Provinzen

1. KAPITEL / Organe der Region

Art. 24
(1)  Organe der Region sind: der Regionalrat, der Regionalaus-

schuss und der Präsident der Region.17

Art. 25 
(1)  Der Regionalrat besteht aus den Mitgliedern des Landtags des 

Trentino und des Südtiroler Landtags.18

(4)  Voraussetzung für die Ausübung des aktiven Wahlrechtes in 
der Provinz Bozen ist eine vierjährige ununterbrochene Ansäs-
sigkeit im Gebiet der Region. Voraussetzung für die Ausübung 
des aktiven Wahlrechtes in der Provinz Trient ist eine einjähri-
ge ununterbrochene Ansässigkeit im Gebiet der Provinz. Der 
Wähler, der die vierjährige ununterbrochene Ansässigkeit im 
Gebiet der Region erreicht hat, wird für die Landtagswahlen in 
die Wählerverzeichnisse der Gemeinde der Provinz eingetra-
gen, in der er innerhalb der vier Jahre länger ansässig war. Im 
Falle gleich langer Ansässigkeitsdauer wird er in die Wähler-
verzeichnisse der Gemeinde seiner letzten Ansässigkeit einge-
tragen. Während der vier Jahre übt der Wähler sein Wahlrecht 
zur Wahl der Landtage und zu der im Artikel 63 vorgesehenen 
Wahl der Gemeinderäte in der Gemeinde aus, in der er vorher 
ansässig war.19

Art. 26
(1)  Der Regionalrat übt die der Region zuerkannte Gesetzge-

bungsgewalt sowie die übrigen Befugnisse aus, die ihm durch 
die Verfassung, durch dieses Statut und die anderen Staatsge-
setze zugewiesen sind.

Art. 27
(1)  Die Tätigkeit des Regionalrates wickelt sich in zwei gleich lan-

gen Zeitabschnitten ab; dabei finden die Sitzungen jeweils in 
Trient bzw. in Bozen statt.

 (1/bis) Es können Sondersitzungen zur Behandlung der Rechte 
der ladinischen Sprachminderheit, der fersentalerischen und 
der zimbrischen Sprachgruppe stattfinden.20 

(2)  Der neue Regionalrat tritt binnen zwanzig Tagen nach der Be-

kanntgabe der in den Landtag des Trentino und in den Südtiro-
ler Landtag gewählten Personen auf Einberufung seitens des 
amtierenden Präsidenten der Region zusammen.21

Art. 28
(1)  Die Mitglieder des Regionalrates vertreten die gesamte Re-

gion.
(2)  Sie können wegen der in Ausübung ihrer Befugnisse geäußer-

ten Ansichten und abgegebenen Stimmen nicht zur Verantwor-
tung gezogen werden.

(3)  Das Amt eines Landtags- bzw. Regionalratsabgeordneten ist 
mit dem Amt eines Mitgliedes einer der Parlamentskammern, 
eines anderen Regionalrates oder des Europäischen Parla-
ments unvereinbar.22

Art. 2923  

Art. 30
(1)  Der Regionalrat wählt unter seinen Mitgliedern den Präsiden-

ten, zwei Vizepräsidenten und die Sekretäre.
(2)  Die Amtsdauer des Präsidenten und der Vizepräsidenten be-

trägt zweieinhalb Jahre.
(3) Für die ersten dreißig Monate der Tätigkeit des Regionalrates 

wird der Präsident unter den Abgeordneten der italienischen 
Sprachgruppe gewählt. Für den darauffolgenden Zeitraum 
wird der Präsident unter den Abgeordneten der deutschen 
Sprachgruppe gewählt. Mit Zustimmung der Mehrheit der Ab-
geordneten der italienischen bzw. der deutschen Sprachgrup-
pe kann für den jeweiligen Zeitraum ein Abgeordneter der la-
dinischen Sprachgruppe zum Präsidenten gewählt werden. Die 
Vizepräsidenten werden unter den Abgeordneten gewählt, die 
nicht der Sprachgruppe des Präsidenten angehören.

(4)  Scheiden der Präsident oder die Vizepräsidenten des Regio-
nalrates wegen Rücktritts, wegen Ablebens oder aus einem 
anderen Grund aus ihrem Amt, so wählt der Regionalrat den 
neuen Präsidenten bzw. die neuen Vizepräsidenten nach den 
im Absatz 3 vorgesehenen Modalitäten. Die Wahl muss in der 
nächstfolgenden Sitzung erfolgen und gilt bis zum Ende des 
laufenden zweieinhalbjährigen Zeitraums.

(5)  Die Vizepräsidenten unterstützen den Präsidenten. Dieser be-
stimmt den Vizepräsidenten, der ihn bei Abwesenheit oder Ver-
hinderung vertreten soll.24
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Art. 31
(1)  Die Bestimmungen zur Regelung der Tätigkeit des Regional-

rates werden in einer Geschäftsordnung festgelegt, die von 
den Abgeordneten mit absoluter Mehrheit genehmigt werden 
muss.

(2)  Die Geschäftsordnung enthält auch die Vorschriften zur Be-
stimmung der Sprachgruppenzugehörigkeit der Abgeordneten.

Art. 32
(1)  Der Präsident und die Vizepräsidenten25 des Regionalrates, die 

ihren Amtspflichten nicht nachkommen, werden vom Regio-
nalrat selbst mit Mehrheitsbeschluss seiner Mitglieder abbe-
rufen.

(2)  Zu diesem Zwecke kann der Regionalrat auf Antrag von we-
nigstens einem Drittel der Abgeordneten im Dringlichkeitswe-
ge einberufen werden.

(3)  Wenn der Präsident oder die Vizepräsidenten des Regionalra-
tes diesen nicht innerhalb von fünfzehn Tagen nach Antragstel-
lung einberuft, so beruft ihn der Präsident der Region ein.

(4)  Wenn der Präsident der Region den Regionalrat nicht inner-
halb von fünfzehn Tagen nach Ablauf der im vorhergehenden 
Absatz vorgeschriebenen Frist einberuft, so erfolgt die Einbe-
rufung durch den Regierungskommissar.

(5)    26

Art. 33 
(1)  Die im Artikel 49/bis Absätze 1 und 2 genannten Auflösungs-

gründe werden auf den Regionalrat ausgedehnt. Im Falle der 
Auflösung des Regionalrates werden binnen drei Monaten 
neue Landtagswahlen abgehalten.

(2)  Die Auflösung wird nach den im Artikel 49/bis vorgesehenen 
Verfahren verfügt. Mit dem Auflösungsdekret wird zugleich 
eine dreiköpfige Kommission ernannt, deren Mitglieder unter 
den zu Landtagsabgeordneten wählbaren Bürgern zu wählen 
sind; ein Mitglied muss der deutschen Sprachgruppen angehö-
ren.

(3)  Die aufgelösten Landtage üben bis zur Wahl der neuen Land-
tage weiterhin ihre Befugnisse aus.27

Art. 34
(1)  Der Regionalrat wird vom Präsidenten in der ersten Woche 

eines jeden Halbjahres zu einer ordentlichen Tagung einberu-
fen; außerordentliche Tagungen beruft er ein: auf Antrag des 

Regionalausschusses oder ihres Präsidenten, auf Antrag von 
wenigstens einem Fünftel der im Amt befindlichen Regional-
ratsabgeordneten sowie in den in diesem Statut vorgesehenen 
Fällen.

Art. 35
(1)  Auf Sachgebieten, die nicht in die Zuständigkeit der Region fal-

len, die aber für sie von besonderem Interesse sind, kann der 
Regionalrat Begehrensanträge und Begehrensgesetzentwürfe 
verabschieden. Beide werden vom Präsidenten der Region der 
Regierung zur Vorlage an die Kammern Übermittelt und in Ab-
schrift dem Regierungskommissar zugestellt.

Art. 36
(1)  Der Regionalausschuss besteht aus dem Präsidenten der Re-

gion, der den Vorsitz führt, aus zwei Vizepräsidenten, aus wirk-
lichen Assessoren und Ersatzassessoren.28

(2)  Der Präsident der Region, die Vizepräsidenten und die Asses-
soren werden vom Regionalrat aus seiner Mitte in geheimer 
Abstimmung und mit absoluter Mehrheit gewählt.

(3)  Die Zusammensetzung des Regionalausschusses muss im 
Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen stehen, wie sie im 
Regionalrat vertreten sind. Von den Vizepräsidenten gehört 
einer der italienischen, der andere der deutschen Sprachgrup-
pe an. Der ladinischen Sprachgruppe wird die Vertretung im 
Regionalausschuss auch abweichend von der proporzmäßigen 
Vertretung gewährleistet.29

(4)  Der Präsident bestimmt den Vizepräsidenten, der ihn bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung vertritt.

(5)  Die Ersatzassessoren vertreten die wirklichen Assessoren in 
den entsprechenden Aufgabenbereichen, wobei die Sprach-
gruppenzugehörigkeit der Vertretenen zu berücksichtigen ist.

Art. 37 
(1)  Die Amtsdauer der Präsidenten der Region und der Mitglieder 

des Regionalausschusses fällt mit der des Regionalrates zu-
sammen; nach Ablauf der Amtszeit des Regionalrates führen 
sie nur die ordentlichen Verwaltungsgeschäfte bis zur Ernen-
nung des Präsidenten der Region und der Mitglieder des Re-
gionalausschusses durch den neuen Regionalrat.

(2)  Die Mitglieder des Regionalausschusses, die einem aufgelös-
ten Landtag angehören, üben ihr Amt bis zur Wahl des neuen 
Landtages weiterhin aus.30
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Art. 38
(1)  Der Präsident der Region und die Assessoren, die ihren gesetz-

lich vorgeschriebenen Amtspflichten nicht nachkommen, wer-
den vom Regionalrat abberufen.

(2)    31

Art. 39
(1)  Ergibt sich die Notwendigkeit, den Präsidenten der Region oder 

die Assessoren wegen Ablebens, Rücktrittes oder Abberufung 
zu ersetzen, so beruft der Präsident des Regionalrates diesen 
innerhalb von fünfzehn Tagen ein.

Art. 40
(1)  Der Präsident der Region vertritt die Region.
(2)  Er nimmt an den Sitzungen des Ministerrates teil, wenn Fragen 

behandelt werden, die die Region betreffen.

Art. 41
(1)  Der Präsident der Region leitet die vom Staate der Region 

übertragenen Verwaltungsfunktionen und hat sich dabei an die 
Weisungen der Regierung zu halten.

Art. 42
(1)  Der Präsident der Region bestimmt die Aufteilung der Auf-

gabenbereiche unter die einzelnen wirklichen Assessoren mit 
eigenem Dekret, das im Amtsblatt der Region kundgemacht 
werden muss.

Art. 43
(1)  Der Präsident der Region erlässt mit eigenem Dekret die vom 

Regionalausschuss beschlossenen Verordnungen.

Art. 44
(1)  Der Regionalausschuss ist das Vollzugsorgan der Region. Ihm 

obliegen:
1. die Beschlussfassung über die Durchführungsverordnungen zu 

den vom Regionalrat verabschiedeten Gesetzen,
2. die Verwaltungstätigkeit für die Angelegenheiten von regiona-

lem Interesse,
3. die Verwaltung des Vermögens der Region sowie die Kontrolle 

über die Führung der regionalen öffentlichen Dienste zu Er-
zeugungs- und Handelszwecken, die durch Sonderbetriebe 
versehen werden,

4. die übrigen Befugnisse, die ihr durch dieses Gesetz oder ande-
re gesetzliche Bestimmungen zuerkannt werden,

5. im Dringlichkeitsfalle das Ergreifen von Maßnahmen, die in die 
Zuständigkeit des Regionalrates fallen; diese müssen dem Re-
gionalrat in der ersten darauffolgenden Sitzung zur Ratifizie-
rung vorgelegt werden.

Art. 45
(1)  Bei Einführung und Regelung gesamtstaatlicher Kommunika-

tions- und Transportdienste, die in besonderer Weise die Re-
gion betreffen, muss der Regionalausschuss befragt werden.

Art. 46
(1)  Der Regionalrat kann dem Regionalausschuss die Behandlung 

von Angelegenheiten des eigenen Zuständigkeitsbereiches 
übertragen; ausgenommen ist das Erlassen von Gesetzesbe-
stimmungen.

2. KAPITEL / Organe der Provinz

Art. 47 
(1)  Organe der Provinz sind: der Landtag, der Landesausschuss 

und der Landeshauptmann.32

(2)  In Übereinstimmung mit der Verfassung und den Grundsät-
zen der Rechtsordnung der Republik sowie unter Achtung der 
internationalen Verpflichtungen und der Bestimmungen dieses 
Kapitels bestimmt das Landesgesetz, das vom Landtag mit der 
absoluten Mehrheit seiner Mitglieder zu genehmigen ist, die 
Regierungsform der Provinz und insbesondere die Modalitäten 
für die Wahl des Landtages, des Landeshauptmanns und der 
Landesräte, die Beziehungen zwischen den Organen der Pro-
vinz, die Einreichung und die Genehmigung des begründeten 
Misstrauensantrags gegen den Landeshauptmann, die Fälle 
von Unwählbarkeit und Unvereinbarkeit in Zusammenhang mit 
diesen Ämtern sowie die Ausübung des Rechtes auf Volksin-
itiative hinsichtlich der Landesgesetze und der landesweiten 
aufhebenden, einführenden oder konsultativen Referenden. 
Um zu erreichen, dass beide Geschlechter in gleichem Maße 
vertreten sind, werden mit genanntem Landesgesetz paritäti-
sche Bedingungen für die Teilnahme an den Wahlen gefördert. 
Der gleichzeitige Rücktritt der Mehrheit der Landtagsmitglie-
der zieht die Auflösung des Landtags und die gleichzeitige Wahl 
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des neuen Landtags und des Landeshauptmanns nach sich, 
wenn Letzterer in allgemeiner direkter Wahl gewählt wird. 
Wird der Landeshauptmann vom Landtag gewählt, so wird der 
Landtag aufgelöst, wenn innerhalb neunzig Tagen nach der 
Wahl oder nach dem Rücktritt des Landeshauptmanns keine 
Mehrheit gebildet werden kann und der Landtag somit nicht 
funktionsfähig ist.  

(3)  In der Autonomen Provinz Bozen erfolgt die Wahl des Land-
tags nach dem Verhältniswahlsystem. Sieht das Landesgesetz 
die Wahl des Landeshauptmanns von Südtirol in allgemeiner 
direkter Wahl vor, so ist genanntes Landesgesetz mit der Zwei-
drittelmehrheit der Landtagsmitglieder zu genehmigen.33 

(4)  Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Landesgesetze wer-
den nicht dem Regierungskommissar im Sinne des Artikels 55 
Absatz 1 bekanntgegeben. Die Regierung der Republik kann 
die Frage der Verfassungsmäßigkeit dieser Landesgesetze in-
nerhalb dreißig Tagen nach deren Kundmachung beim Verfas-
sungsgerichtshof geltend machen. 

(5)  Über die im Absatz 2 genannten Landesgesetze wird eine 
Volksabstimmung auf Landesebene durchgeführt, wenn bin-
nen drei Monaten nach ihrer Kundmachung ein Fünfzigstel der 
Wahlberechtigten oder ein Fünftel der Landtagsmitglieder dies 
beantragt; die Volksabstimmung wird durch das diesbezügli-
che Landesgesetz der jeweiligen Provinz geregelt. Erhält das 
Landesgesetz bei der Volksabstimmung nicht die Mehrheit der 
gültigen Stimmen, so wird es nicht beurkundet.

(6)  Wurden die Landesgesetze mit der Zweidrittelmehrheit der 
Landtagsmitglieder genehmigt, so wird die Volksabstimmung 
nur dann durchgeführt, wenn der diesbezügliche Antrag bin-
nen drei Monaten nach der Kundmachung von einem Fünf-
zehntel der bei der Landtagswahl wahlberechtigten Personen 
unterschrieben wird.

Art. 48
(1)  Jeder Landtag wird in allgemeiner, direkter und geheimer 

Wahl gewählt, besteht aus fünfunddreißig Abgeordneten und 
bleibt fünf Jahre im Amt. Die Fünfjahresperiode beginnt mit 
dem Wahltag. Die Wahlen finden gleichzeitig am selben Tag 
statt. Wird ein Landtag vorzeitig neu gewählt, so bleibt er bis 
zum Ablauf der fünfjährigen Amtsperiode des nicht neu ge-
wählten Landtags im Amt.

(2)  Das Gesetz über die Wahl des Südtiroler Landtags muss die 
Vertretung der ladinischen Sprachgruppe gewährleisten.

(3)  Ein Sitz im Landtag des Trentino steht dem Gebiet zu, das die 
Gemeinden Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Maz-
zin, Campitello di Fassa und Canazei einschließt, in dem die 
Dolomitenladiner des Fassatals ansässig sind, und wird gemäß 
den Bestimmungen des im Artikel 47 Absatz 2 genannten Ge-
setzes zugeteilt.

(4)  Die Wahlen zum neuen Landtag werden vom Landeshaupt-
mann ausgeschrieben und finden frühestens am vierten Sonn-
tag vor und spätestens am zweiten Sonntag nach dem Ablauf 
der Fünfjahresperiode statt. Das Dekret über die Wahlaus-
schreibung wird spätestens am fünfundvierzigsten Tag vor dem 
Wahltag veröffentlicht.

(5)  Der neue Landtag tritt innerhalb zwanzig Tagen nach der Be-
kanntgabe der Gewählten auf Einberufung seitens des amtie-
renden Landeshauptmanns zusammen.34

Art. 48/bis
(1)  Die Mitglieder des Landtags vertreten die gesamte Provinz. Vor 

der Übernahme ihres Amtes müssen sie den Eid leisten, der 
Verfassung treu zu sein.

(2)  Die Mitglieder des Landtags können wegen der in Ausübung 
ihrer Befugnisse geäußerten Ansichten und abgegebenen 
Stimmen nicht zur Verantwortung gezogen werden.35

Art. 48/ter
(1)  Der Landtag des Trentino wählt unter seinen Mitgliedern den 

Präsidenten, einen Vizepräsidenten und die Sekretäre.
(2)  Der Südtiroler Landtag wählt unter seinen Mitgliedern den 

Präsidenten, zwei Vizepräsidenten und die Sekretäre. Die Vize-
präsidenten werden unter den Abgeordneten gewählt, die nicht 
der Sprachgruppe des Präsidenten angehören. Der Präsident 
bestimmt den Vizepräsidenten, der ihn bei Abwesenheit oder 
Verhinderung vertreten soll.

(3)  Für die ersten dreißig Monate der Tätigkeit des Südtiroler 
Landtags wird der Präsident unter den Abgeordneten der 
deutschen Sprachgruppe gewählt; für den darauffolgenden 
Zeitraum wird der Präsident unter den Abgeordneten der ita-
lienischen Sprachgruppe gewählt. Mit Zustimmung der Mehr-
heit der Abgeordneten der deutschen bzw. der italienischen 
Sprachgruppe kann für den jeweiligen Zeitraum ein Abgeord-
neter der ladinischen Sprachgruppe zum Präsidenten gewählt 
werden.35 
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Art. 49 
(1)  Für die Landtage gelten, soweit anwendbar, die Bestimmungen 

der Artikel 27, 31, 32, 34, 35 und 38.36

Art. 49/bis
(1)  Der Landtag kann aufgelöst werden, wenn er verfassungswid-

rige Handlungen oder schwere Gesetzesverletzungen begeht 
oder wenn er den Landesausschuss oder den Landeshaupt-
mann, die solche Handlungen oder Gesetzesverletzungen be-
gangen haben, nicht ersetzt.

(2)  Der Landtag kann auch aus Gründen der nationalen Sicherheit 
aufgelöst werden.

(3)  Die Auflösung wird mit begründetem Dekret des Präsidenten 
der Republik aufgrund eines entsprechenden Beschlusses des 
Ministerrates und nach Anhörung eines aus Kammerabge-
ordneten und Senatoren gebildeten Ausschusses verfügt, der 
gemäß den mit Gesetz der Republik zu bestimmenden Modali-
täten errichtet wird und sich mit regionalen Angelegenheiten 
befasst.

(4)  Mit dem Auflösungsdekret wird zugleich eine dreiköpfige 
Kommission ernannt, deren Mitglieder unter den zum Land-
tagsabgeordneten wählbaren Bürgern zu wählen sind. Für die 
Provinz Bozen muss die Zusammensetzung der Kommission 
im Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen stehen, welche 
die Bevölkerung dieser Provinz bilden. Die Kommission wählt 
unter ihren Mitgliedern den Präsidenten, der die Befugnisse 
des Landeshauptmanns ausübt. Die Kommission schreibt in-
nerhalb dreier Monate die Wahlen zum neuen Landtag aus und 
trifft die in die Zuständigkeit des Landesausschusses fallenden 
Maßnahmen sowie die unaufschiebbaren Maßnahmen. Letz-
tere verlieren ihre Wirksamkeit, wenn sie vom Landtag nicht 
innerhalb eines Monates nach seiner Einberufung bestätigt 
werden.

(5)  Der neue Landtag wird von der Kommission binnen zwanzig 
Tagen nach den Wahlen einberufen.

(6)  Die Auflösung des Landtages zieht nicht die Auflösung des 
Regionalrates nach sich. Die Mitglieder des aufgelösten Land-
tages üben bis zur Wahl des neuen Landtages weiterhin ihre 
Befugnisse als Regionalratsabgeordnete aus.

(7)  Mit begründetem Dekret des Präsidenten der Republik und 
unter Beachtung der im Absatz 3 vorgesehenen Verfahrensein-
zelheiten wird die Absetzung des in allgemeiner direkter Wahl 
gewählten Landeshauptmanns verfügt, wenn er verfassungs-

widrige Handlungen oder wiederholt schwere Gesetzesverlet-
zungen begangen hat. Die Absetzung kann auch aus Gründen 
der nationalen Sicherheit verfügt werden.37

Art. 50
(1)  Der Landesausschuss des Trentino besteht aus dem Landes-

hauptmann, dem Landeshauptmannstellvertreter und den Lan-
desräten. Der Landesausschuss von Südtirol besteht aus dem 
Landeshauptmann, aus zwei oder drei Landeshauptmannstell-
vertretern und aus den Landesräten. Der Landesausschuss 
von Südtirol umfasst drei Landeshauptmannstellvertreter, von 
denen einer der ladinischen Sprachgruppe angehören muss, 
sofern ein Mitglied des Landesausschusses der ladinischen 
Sprachgruppe angehört.38

(2)  Die Zusammensetzung des Landesausschusses von Südtirol 
muss im Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen stehen, wie 
sie im Landtag vertreten sind. Diejenigen Mitglieder des Landes-
ausschusses von Südtirol, die keine Landtagsabgeordneten sind, 
werden vom Landtag mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder 
auf Vorschlag einer oder mehrerer Landtagsfraktionen gewählt, 
sofern die Abgeordneten der Sprachgruppe der namhaft ge-
machten Personen – und zwar nur die Abgeordneten der Mehr-
heit, die den Landesausschuss unterstützt – dem Vorschlag 
zustimmen. Von den Landeshauptmannstellvertretern gehört 
einer der deutschen, einer der italienischen und – im Fall laut 
Abs. 1 dritter Satz – einer der ladinischen Sprachgruppe an.39

(3)  Der ladinischen Sprachgruppe kann die Vertretung im Landes-
ausschuss von Südtirol auch abweichend von der proporzmäßi-
gen Vertretung zuerkannt werden. Sitzt ein einziger ladinischer 
Vertreter im Landtag und wird er in den Landesausschuss ge-
wählt, so muss er auf sein Amt als Präsident oder Vizepräsi-
dent des Landtages verzichten.

(4)  Die Genehmigung des Misstrauensantrags gegen den in all-
gemeiner direkter Wahl gewählten Landeshauptmann sowie 
dessen Absetzung oder Rücktritt ziehen den Rücktritt des Lan-
desausschusses und die Auflösung des Landtages nach sich.40

 
Art. 51
(1)  Auf den Landeshauptmann und die Landesräte wird, sofern 

keine Unvereinbarkeit besteht, der Artikel 37 angewandt.41

Art. 52 
(1)  Der Landeshauptmann9 vertritt die Provinz.
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(2)  Er trifft im Interesse der Bevölkerung zweier oder mehrerer 
Gemeinden die im gegebenen Fall notwendigen und dringli-
chen Maßnahmen auf dem Gebiete der öffentlichen Sicherheit 
und Gesundheit.

(3)  Der Landeshauptmann9 bestimmt die Aufteilung der Aufga-
benbereiche unter die einzelnen wirklichen Landesräte mit 
eigenem Dekret, das im „Amtsblatt“ der Region kundgemacht 
werden muss.

(4)  Er nimmt an den Sitzungen des Ministerrates teil, wenn Fragen 
behandelt werden, die die Provinz betreffen.

Art. 53
(1)  Der Landeshauptmann9 erlässt mit eigenem Dekret die vom 

Landesausschuss beschlossenen Verordnungen.

Art. 54
(1)  Dem Landesausschuss obliegen:
1. die Beschlussfassung über die Durchführungsverordnungen zu 

den vom Landtag verabschiedeten Gesetzen,
2. die Beschlussfassung über die Verordnungen auf Sachgebie-

ten, die nach der geltenden Rechtsordnung in die Verordnungs-
gewalt der Provinzen fallen,

3. die Verwaltungstätigkeit für die Angelegenheiten von Landes-
interesse,

4. die Verwaltung des Vermögens der Provinz sowie die Kontrolle 
über die Führung von Landessonderbetrieben für öffentliche 
Dienste,

5. die Aufsicht und Kontrolle über die Gemeindeverwaltungen, 
über die öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen, 
über die Verwaltungsverbände und über die anderen örtlichen 
Körperschaften und Anstalten, einschließlich der Befugnis zur 
gesetzlich begründeten Suspendierung und Auflösung ihrer 
Organe. In den obgenannten Fällen und wenn die Verwaltun-
gen aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sind, ihre Tätig-
keit auszuüben, steht dem Landesausschuss auch die Ernen-
nung von Kommissaren zu, die in der Provinz Bozen aus jener 
Sprachgruppe zu wählen sind, die im wichtigsten Vertretungs-
organ der Körperschaft die Mehrheit der Verwalter stellt.

 Die oben angeführten außerordentlichen Maßnahmen bleiben 
dem Staate vorbehalten, wenn sie aus Gründen der öffentli-
chen Ordnung getroffen werden müssen und wenn sie Gemein-
den mit mehr als 20.000 Einwohnern betreffen, 

6. die übrigen Befugnisse, die der Provinz durch dieses Statut 

oder durch andere Gesetze der Republik oder der Region zu-
erkannt werden,

7. im Dringlichkeitsfalle das Ergreifen von Maßnahmen, die in die 
Zuständigkeit des Landtages fallen; diese müssen dem Land-
tag in der ersten darauffolgenden Sitzung zur Ratifizierung vor-
gelegt werden.

III.	ABSCHNITT	/	Genehmigung,	
Beurkundung	und	Kundmachung	
der	Gesetze	und	Verordnungen	der	
Region	und	der	Provinzen.

Art. 55 
(1)  Die vom Regionalrat oder vom Landtag genehmigten Gesetzes-

vorlagen werden, wenn es sich um die Region oder die Provinz 
Trient handelt, dem Regierungskommissar von Trient, wenn 
es sich um die Provinz Bozen handelt, dem Regierungskom-
missar von Bozen bekanntgegeben. Die Gesetzesvorlagen wer-
den dreißig Tage nach der Bekanntgabe beurkundet, wenn die 
Regierung sie nicht an den Regionalrat oder an den Landtag 
mit dem Einspruch rückverweist, dass sie die entsprechenden 
Befugnisse überschreiten oder im Gegensatz zu den nationa-
len Interessen oder zu denen einer der beiden Provinzen der 
Region stehen.

(2)  Wenn sie der Regionalrat oder der Landtag mit absoluter Stim-
menmehrheit der Mitglieder neuerdings beschließt, werden sie 
beurkundet, vorausgesetzt, dass die Regierung nicht innerhalb 
von fünfzehn Tagen nach der Bekanntgabe beim Verfassungs-
gerichtshof die Frage der Verfassungsmäßigkeit oder vor den 
Kammern den Interessengegensatz in der Sache selbst gel-
tend macht. Im Zweifelsfalle entscheidet der Verfassungsge-
richtshof, wer zuständig ist.

(3)  Wenn ein Gesetz vom Regionalrat oder vom Landtag mit der 
absoluten Mehrheit seiner Mitglieder als dringlich erklärt wur-
de, so sind die Beurkundung und das Inkrafttreten – sofern die 
Regierung zustimmt – nicht an die angegebenen Fristen ge-
bunden.

(4)  Die Regional- und Landesgesetze werden vom Präsidenten der 
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Region bzw. vom Landeshauptmann9 beurkundet und vom zu-
ständigen Regierungskommissar mit Sichtvermerk versehen.

Art. 56 
(1)  Wenn angenommen wird, dass ein Gesetzesvorschlag die 

Gleichheit der Rechte zwischen den Bürgern verschiedener 
Sprachgruppen oder die volkliche und kulturelle Eigenart der 
Sprachgruppen verletzt, so kann die Mehrheit der Abgeord-
neten einer Sprachgruppe im Regionalrat oder im Südtiroler 
Landtag die Abstimmung nach Sprachgruppen verlangen.

(2)  Wird der Antrag auf getrennte Abstimmung nicht angenommen 
oder wird der Gesetzesvorschlag trotz der Gegenstimme von 
zwei Dritteln der Abgeordneten jener Sprachgruppe beschlos-
sen, die den Antrag gestellt hat, so kann die Mehrheit dieser 
Sprachgruppe das Gesetz innerhalb von dreißig Tagen nach 
seiner Kundmachung aus den im vorhergehenden Absatz an-
geführten Gründen beim Verfassungsgerichtshof anfechten.

(3)  Die Anfechtung hat keine aufschiebende Wirkung.

Art. 57 
(1)  Die Gesetze und die Verordnungen der Region und des Lan-

des werden im „Amtsblatt“ der Region in italienischem und 
deutschem Wortlaut kundgemacht; wenn das Gesetz es nicht 
anders bestimmt, treten sie am fünfzehnten Tage nach ihrer 
Kundmachung in Kraft.

(2)  In Zweifelsfällen erfolgt die Auslegung der Rechtsvorschrift 
aufgrund des italienischen Wortlautes.

(3)  Ein Stück des „Amtsblattes“ wird dem Regierungskommissar 
zugesandt.

Art. 58
(1)  Im „Amtsblatt“ der Region werden auch die Gesetze und die 

Dekrete der Republik, die die Region betreffen, in deutscher 
Sprache veröffentlicht. Ihr Inkrafttreten wird dadurch nicht be-
rührt.

Art. 59
(1)  Die vom Regionalrat und von den Landtagen genehmigten Ge-

setze sowie die vom Regionalausschuss und von den Landes-
ausschüssen erlassenen Verordnungen müssen als Mitteilung 
in einer eigenen Rubrik des „Gesetzesanzeigers“ der Republik 
veröffentlicht werden.

Art. 60 
(1)  Das Verfahren für das Volksbegehren und die Volksabstimmung 

über Regionalgesetze wird durch Regionalgesetz geregelt.42

IV.	ABSCHNITT	/	
Örtliche	Körperschaften

Art. 61 
(1) In die Ordnung der örtlichen öffentlichen Körperschaften wer-

den Bestimmungen aufgenommen, um die verhältnismäßige 
Vertretung der Sprachgruppen bei der Erstellung ihrer Organe 
zu gewährleisten.

(2)  In den Gemeinden der Provinz Bozen hat jede Sprachgruppe 
das Recht, im Gemeindeausschuss vertreten zu sein, wenn sie 
im Gemeinderat mit wenigstens zwei Räten vertreten ist.

Art. 62 
(1)  Die Bestimmungen über die Zusammensetzung der Kollegial-

organe der örtlichen öffentlichen Körperschaften in der Pro-
vinz Bozen müssen die Vertretung der ladinischen Sprachgrup-
pe gewährleisten.43

(2)  In den öffentlichen Körperschaften von Landesbedeutung, in 
denen zwei Vizepräsidenten vorgesehen sind, müssen diese an-
deren Sprachgruppen als jener des Präsidenten angehören.44    

(3)  In den örtlichen Körperschaften der mittleren Ebene, die Ge-
meinden umfassen, in denen die Mehrheit der Bevölkerung der 
ladinischen Sprachgruppe angehört, bekleidet eine Person der 
ladinischen Sprachgruppe das Amt des Vizepräsidenten, es sei 
denn, eine Person der ladinischen Sprachgruppe bekleidet in 
derselben Körperschaft das Amt des Präsidenten.

Art. 63 
(1)  Für die Ausübung des aktiven Wahlrechtes bei den Gemeinde-

ratswahlen in der Provinz Bozen werden die Bestimmungen 
des letzten Absatzes des Artikels 25 angewandt.

Art. 64
(1)  Die Regelung der Organisation und der Tätigkeit der öffentli-

chen Körperschaften, deren Tätigkeitsbereich über das Gebiet 
der Region hinausreicht, steht dem Staate zu.
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Art. 65 
(1)  Das Dienstrecht des Gemeindepersonals wird von den Gemein-

den selbst geregelt, vorbehaltlich der Befolgung allgemeiner 
Grundsätze, die durch ein Regionalgesetz festgelegt werden 
können.

V.	ABSCHNITT	/	
Öffentliches	Gut	und	Vermögen	
der	Region	und	der	Provinzen

Art. 66
(1)  Die Straßen, die Autobahnen, die Eisenbahnen und die Was-

serleitungen, die ausschließlich von regionalem Interesse sind 
und in den Durchführungsbestimmungen zu diesem Statut 
festgelegt werden, bilden das öffentliche Gut der Region.

Art. 67
(1)  Die staatseigenen Forste in der Region, die Bergwerke, Gru-

ben, Steinbrüche und Torfstiche, sofern das Verfügungsrecht 
darüber dem Grundeigentümer entzogen ist, die für öffentliche 
Ämter der Region bestimmten Gebäude samt Einrichtung so-
wie die übrigen zu öffentlichen Diensten der Region bestimm-
ten Güter bilden das unveräußerliche Vermögen der Region.

(2)  Die in der Region gelegenen, zum Staatsvermögen gehörenden 
Liegenschaften werden ins Vermögen der Region übertragen.

(3)  In den Durchführungsbestimmungen zu diesem Gesetz wird 
die Verfahrensweise für die Übergabe der oben angeführten 
Güter vonseiten des Staates festgelegt.

(4)  Die in der Region gelegenen Liegenschaften ohne Eigentümer 
gehören zum Vermögen der Region.

Art. 68 
(1)  Die Provinzen treten auf ihrem Gebiet entsprechend den in 

ihre Zuständigkeit fallenden neuen Sachgebieten die Nach-
folge des Staates an hinsichtlich seiner Güter und Rechte des 
öffentlichen Gutes und des Vermögens, soweit sie sich auf Lie-
genschaften beziehen, ebenso die Nachfolge der Region hin-
sichtlich ihrer Güter und Rechte des öffentlichen Gutes und 
des Vermögens; ausgeschlossen sind auf alle Fälle jene des 

militärischen öffentlichen Gutes, solche, die sich auf Dienste 
gesamtstaatlichen Charakters beziehen, und solche, die zu 
Sachgebieten regionaler Zuständigkeit gehören.

VI.	ABSCHNITT	/	
Finanzen	der	Region	
und	der	Provinzen

Art. 6945

(1)  Der Region werden die Einkünfte aus den Hypothekarsteuern 
abgetreten, die auf ihrem Gebiet für dort gelegene Güter ein-
gehoben werden.

(2)  Außerdem werden der Region die nachstehenden, im Gebiet 
der Region eingehobenen Anteile am Ertrag der unten ange-
führten Steuereinnahmen des Staates abgetreten:

a) neun Zehntel der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen 
und auf den Netto-Gesamtwert der Erbschaften,

b) ein Zehntel der Mehrwertsteuer mit Ausnahme jener auf die 
Einfuhr, abzüglich der im Sinne des Artikels 38/bis des Dekre-
tes des Präsidenten der Republik vom 26. Oktober 1972, Nr. 
633, mit seinen späteren Änderungen vorgenommenen Rück-
zahlungen, die hinsichtlich des Endverbrauches festzustellen 
ist,46

c) neun Zehntel des Lotto-Ertrages abzüglich der Gewinne,
d) 47, 48

Art. 70
(1)  Den Provinzen wird der Ertrag der in ihren Gebieten eingeho-

benen Staatssteuer auf den dortigen Verbrauch an Strom ab-
getreten.49

Art. 71
(1)  Für die in der Provinz bestehenden Konzessionen für Großab-

leitungen öffentlicher Gewässer – zu welchem Zweck immer 
sie erteilt worden sind oder erteilt werden – tritt der Staat zu-
gunsten der Provinz neun Zehntel des Betrages der gesetzlich 
festgelegten Jahresgebühr ab.
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Art. 72 
(1)  Die Provinzen können die Fremdenverkehrssteuern und -ge-

bühren einführen.50

Art. 73
(1)  Die Region und die Provinzen sind befugt, in Übereinstimmung 

mit den Grundsätzen des staatlichen Steuersystems mit Ge-
setzen eigene Steuern auf den in ihre Zuständigkeit fallenden 
Sachgebieten einzuführen. Die mit Landesgesetz eingeführten 
Kraftfahrzeugsteuern sind eigene Steuern.51, 52

 (1/bis) Sofern der Staat die Möglichkeit vorsieht, können die 
Provinzen für die Staatssteuern auf jeden Fall die Steuer-
sätze ändern und Befreiungen, Abzüge und Freibeträge vor-
sehen; dies im Rahmen der höheren Steuersätze, wie sie von 
den staatlichen Bestimmungen festgesetzt sind. Die Provinzen 
können, unter Beachtung der Vorschriften der Europäischen 
Union über Staatsbeihilfen, mit eigenem Gesetz Förderungen, 
Beiträge, Begünstigungen, Subventionen und Vorteile jedweder 
Art gewähren, die im Sinne des III. Abschnitts des gesetzes-
vertretenden Dekrets vom 9. Juli 1997, Nr. 241, als Ausgleich 
zu verwenden sind. Die zur Verbuchung des Ausgleichs erfor-
derlichen Mittel gehen ausschließlich zu Lasten der jeweiligen 
Provinzen; diese schließen mit der Agentur für Einnahmen 
eine Vereinbarung ab, die im Einzelnen das Verfahren zur Inan-
spruchnahme der genannten Begünstigungen regelt.53

Art. 74
(1)  Die Region und die Provinzen dürfen nur zum Zweck der Finan-

zierung von Investitionen bis zum Höchstbetrag der laufenden 
Einnahmen zur Verschuldung greifen. Jegliche Garantie sei-
tens des Staates für die von ihnen aufgenommenen Darlehen 
ist ausgeschlossen.54

Art. 75
(1)  Den Provinzen werden die nachstehenden in ihrem Gebiet ein-

gehobenen Anteile am Ertrag der unten angeführten Steuer-
einnahmen des Staates zugewiesen:

a) neun Zehntel der Register- und Stempelsteuern sowie der Ge-
bühren für staatliche Konzessionen,

b) 56 
c) neun Zehntel der Steuer auf den Verbrauch von Tabakwaren, 

bezogen auf den Absatz in den Gebieten der beiden Provinzen,
d) acht Zehntel der Mehrwertsteuer mit Ausnahme jener auf die 

Einfuhr, abzüglich der im Sinne des Artikels 38/bis des Dekre-
tes des Präsidenten der Republik vom 26. Oktober 1972, Nr. 
633, mit seinen späteren Änderungen vorgenommenen Rück-
zahlungen,57

e) neun Zehntel der Mehrwertsteuer auf die Einfuhr, die hinsicht-
lich des Endverbrauches festzustellen ist,58

f) neun Zehntel des Ertrages der Akzise auf Benzin, auf das als 
Kraftstoff verwendete Gasöl und auf das als Kraftstoff verwende-
te Flüssiggas, die an den Tankstellen im Gebiet der beiden Pro-
vinzen abgegeben werden, sowie neun Zehntel der Akzisen auf 
andere energetische Produkte, die dort konsumiert werden,59

g) neun Zehntel aller anderen direkten oder indirekten, wie im-
mer benannten Einnahmen aus Staatssteuern einschließlich 
der örtlichen Einkommenssteuer mit Ausnahme jener, die der 
Region oder anderen örtlichen Körperschaften zustehen.

(2)    60, 61

Art. 75/bis62  
(1)  Im Betrag der der Region und den Provinzen abgetretenen 

Anteile der Steuereinnahmen des Staates sind auch die Ein-
nahmen inbegriffen, die das Regional- oder Landesgebiet 
betreffen und in Durchführung von gesetzlichen oder Verwal-
tungsbestimmungen Ämtern außerhalb des Gebietes der Re-
gion oder der jeweiligen Provinz zufließen. 

(2)  Die Festlegung der von Absatz 1 vorgesehenen Anteile wird an-
hand von Indikatoren oder jeder anderen Dokumentation vor-
genommen, die geeignet ist, die wirtschaftlichen Vorgänge im 
Regional- und Landesgebiet zu bewerten. 

(3)  Sofern nicht mit den Bestimmungen laut Artikel 107 anderwei-
tig bestimmt, wird die Höhe der den Provinzen zustehenden Er-
träge aus der Steuer auf Unternehmenserträge „IRES“ und aus 
den Ersatzsteuern auf Kapitalerträge, wenn deren Festlegung 
nicht nach den Modalitäten laut Absatz 2 möglich ist, auf der 
Basis der durchschnittlichen Auswirkung dieser Steuern auf 
das nationale Bruttoinlandsprodukt – anzuwenden auf das vom 
Nationalinstitut für Statistik „ISTAT“ festgestellte regionale BIP 
bzw. Provinz-BIP – bestimmt.63

 (3/bis) Der Ertrag aus der Erhöhung von Steuersätzen oder aus 
der Einführung neuer Abgaben, der im Sinne von Artikel 81 
der Verfassung von Gesetzes wegen zur Deckung spezifischer 
neuer, nicht ständig wiederkehrender Ausgaben bestimmt ist, 
die nicht in die Zuständigkeit der Region oder der Provinzen 
fallen, einschließlich der Ausgaben in Zusammenhang mit Na-
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turkatastrophen, ist dem Staat vorbehalten, sofern er zeitlich be-
grenzt ist und im Staatshaushalt separat verbucht werden kann 
und somit quantifizierbar ist. Es dürfen keine Steuererträge zum 
Zwecke des Ausgleichs der öffentlichen Finanzen vorbehalten 
werden. Die Artikel 9, 10 und 10/bis des gesetzesvertretenden 
Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 268, sind aufgehoben.64

Art. 76–7765

Art. 7866

  
Art. 79 
(1)  Das erweiterte territoriale Regionalsystem bestehend aus Re-

gion, Provinzen und den Körperschaften laut Absatz 3 trägt, 
unter Beachtung des Gleichgewichts der jeweiligen Haushalte 
im Sinne des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243, zur 
Umsetzung der Ziele der öffentlichen Finanzen, des Finanz-
ausgleichs und der Solidarität sowie zur Ausübung der daraus 
resultierenden Rechte und Pflichten und zur Beachtung der 
wirtschaftlichen und finanziellen Verpflichtungen bei, die aus 
der Rechtsordnung der Europäischen Union herrühren:67

a) mit der vorgenommenen Abschaffung des Ersatzbetrages für 
die Mehrwertssteuer auf die Einfuhr und der Zuweisungen aus 
staatlichen Sektorengesetzen,

b) mit der vorgenommenen Abschaffung des nach Artikel 78 zu-
stehenden Betrags,

c) mit dem weiteren finanziellen Beitrag zum Ausgleich der öf-
fentlichen Finanzen durch die Übernahme der finanziellen Ver-
pflichtungen aus der Ausübung von staatlichen Funktionen, 
auch der delegierten, die im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Wirtschaft und Finanzen festgelegt werden, sowie ab 
dem Jahre 2010 mit der Finanzierung von Initiativen und Pro-
jekten, die auch angrenzende Gebiete einbeziehen, durch jede 
Provinz mit insgesamt 100 Millionen Euro jährlich. Die Über-
nahme der Kosten von 100 Millionen jährlich gilt auch dann, 
wenn die Kosten für die Maßnahmen in den angrenzenden Ge-
bieten für ein bestimmtes Jahr weniger als insgesamt 40 Mil-
lionen Euro betragen,

d) mit den in Absatz 3 bestimmten Modalitäten der Koordinierung 
der öffentlichen Finanzen.

(2)  Die Maßnahmen laut Absatz 1 können nur mit dem Verfahren 
laut Artikel 104 geändert werden und bis zur allfälligen Ände-
rung bilden sie den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffent-
lichen Finanzen laut Absatz 1.

(3) Unbeschadet der staatlichen Befugnis zur Koordinierung der 
öffentlichen Finanzen im Sinne von Artikel 117 der Verfassung 
koordinieren die Provinzen für ihr Gebiet die öffentlichen Finan-
zen in Hinsicht auf die örtlichen Körperschaften, die von ihnen 
und von den örtlichen Körperschaften abhängigen öffentlichen 
und privaten Körperschaften und Einrichtungen, die Sanitäts-
betriebe, die Universitäten, einschließlich nicht staatliche laut 
Artikel 17 Absatz 120 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127, 
die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschafts-
kammern sowie die anderen Körperschaften oder Einrich-
tungen, deren Ordnung in die Zuständigkeit der Region oder 
der Provinzen fällt und die von ihnen auf ordentlichem Wege 
finanziert werden. Zur Umsetzung der von der Region und den 
Provinzen im Sinne dieses Artikels zu erreichenden Ziele im 
Hinblick auf den zu finanzierenden Nettosaldo obliegt es den 
Provinzen, gegenüber den in ihre Zuständigkeit fallenden Kör-
perschaften des erweiterten territorialen Regionalsystems die 
Beitragsleistungen und die Pflichten zu regeln. Die Provinzen 
überwachen die Umsetzung der Ziele der öffentlichen Finan-
zen seitens der Körperschaften laut diesem Absatz und teilen 
dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen für die Überwa-
chung der Salden der öffentlichen Finanzen die festgelegten 
Ziele und die erreichten Ergebnisse mit.68

(4)  Nicht auf die Region, die Provinzen und die Körperschaften des 
erweiterten territorialen Regionalsystems anwendbar sind die 
staatlichen Bestimmungen, die Pflichten, Lasten, Rückstellun-
gen, der Staatskasse vorbehaltene Beträge oder wie auch immer 
benannte Beiträge, einschließlich jene in Zusammenhang mit 
dem internen Stabilitätspakt, vorsehen, die nicht in diesem Ti-
tel vorgesehen sind. Die Region und die Provinzen koordinieren 
für sich und die in ihre Zuständigkeit fallenden Körperschaften 
des erweiterten territorialen Regionalsystems die öffentlichen 
Finanzen gemäß den  einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
des Staates, indem sie im Sinne von Artikel 2 des gesetzesver-
tretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 266, ihre Gesetzgebung 
in den im Statut genannten Sachgebieten an die Grundsätze an-
passen, die gemäß den Artikeln 4 beziehungsweise 5 Grenzen 
darstellen, und dementsprechend autonome Maßnahmen zur 
Ausgabenrationalisierung und -eindämmung ergreifen, die unter 
anderem auf den Abbau der öffentlichen Verschuldung zielen und 
mit denen die Dynamik der Gesamtausgaben der öffentlichen 
Verwaltungen im Staatsgebiet berücksichtigt wird, im Einklang 
mit der Rechtsordnung der Europäischen Union.69, 70
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 (4/bis) Für jedes der Jahre von 2018 bis 2022 beläuft sich der 
Beitrag der Region und der Provinzen an den öffentlichen Fi-
nanzen in Form des zu finanzierenden Nettosaldos, bezogen 
auf das erweiterte territoriale Regionalsystem, auf 905,315 
Millionen Euro insgesamt, davon 15,091 Millionen Euro zu 
Lasten der Region. Der Beitrag der Provinzen wird unter den 
beiden je nach dem Anteil ihres Bruttoinlandsprodukts am 
regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt, unbeschadet der 
jeweiligen Anrechnung der Mehreinnahmen aus der Durch-
führung der Bestimmungen von Artikel 13 Absatz 17 des Ge-
setzesdekrets vom 6. Dezember 2011, Nr. 201, mit Änderun-
gen zum Gesetz vom  22. Dezember 2001, Nr. 214, erhoben, 
und von Artikel 1 Absätze 521 und 712 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2013, Nr. 147. Die Provinzen und die Region können 
vereinbaren, dass ein Anteil des Beitrags von der Region über-
nommen wird.70

 (4/ter) Ab dem Jahr 2023 wird der Gesamtbeitrag von 905 Milli-
onen Euro, unbeschadet seiner  Aufteilung auf die Region Tren-
tino-Südtirol und die autonomen Provinzen Trient und Bozen, 
jährlich neu festgelegt; dabei wird auf den genannten Betrag 
die im letzten verfügbaren Jahr in Bezug auf das Vorjahr er-
hobene prozentuale Veränderung der Zinslast auf die Schulden 
der öffentlichen Verwaltungen angewandt. Die Differenz zum 
oben genannten Beitrag von 905,315 Millionen Euro wird auf 
die Provinzen je nach Anteil ihres Bruttoinlandsprodukts am 
regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt. Für die Zwecke 
des vorherigen Satzes ist das Bruttoinlandsprodukt laut jeweils 
aktueller ISTAT-Erhebung maßgeblich.71

 (4/quater) Ab dem Jahr 2016 gewährleisten die Region und die 
Provinzen den Ausgleich des Haushalts gemäß Artikel 9 des 
Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243. Für die Jahre 2016 
und 2017 stellen die Region und die Provinzen einen mit dem 
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen vereinbarten Betrag 
in der Kassen- und Kompetenzgebarung zurück, der die Fi-
nanzneutralität der Salden der öffentlichen Finanzen gewähr-
leistet. Ab dem Jahr 2018 werden der programmatische Saldo 
laut Artikel 1 Absatz 455 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, 
Nr. 228, sowie die Bestimmungen zum internen Stabilitätspakt, 
die im Widerspruch zum Ausgleich des Haushaltes laut erstem 
Satz dieses Absatzes stehen, nicht mehr auf die oben genann-
ten Körperschaften mit Sonderautonomie angewandt.72

 (4/quinquies) Die Bestimmungen im Bereich Überwachung, 
Bestätigung und Strafen, welche der Artikel 1 Absätze 460, 461 

und 462 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228, vor-
sieht, bleiben aufrecht.73

 (4/sexies) Ab dem Jahr 2015 wird der Beitrag in Form des zu 
finanzierenden Nettosaldos laut dem Abkommen, das am 15. 
Oktober 2014 zwischen der Regierung, der Region und den 
Provinzen abgeschlossen wurde, binnen 30. April eines jeden 
Jahres in die Staatskasse auf das Haushaltskapitel 3465 Arti-
kel 1 10. Abschnitt des Staatshaushaltes eingezahlt. Gehen die 
Zahlungen nicht binnen 30. April als Einnahmen beim Staats-
haushalt ein und bleibt bis zum 30. Mai die entsprechende Mit-
teilung an das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen aus, so 
ist Letzteres ermächtigt, die entsprechenden Beträge in Höhe 
des jeweiligen Beitragsanteils aus Beträgen einzubehalten, 
die der Region und den einzelnen Provinzen auf der Grundlage 
welchen Rechtstitels auch immer zustehen; zu diesem Zweck 
kann es für die Beträge, die über die Verwaltungsstelle ein-
genommen werden, auch die Agentur für Einnahmen heran-
ziehen.74

 (4/septies) Aufrecht bleibt die Befugnis des Staates, für einen 
bestimmten Zeitraum die ab 2018 vorgesehenen Beiträge in 
Form des zu finanzierenden Nettosaldos sowie der Nettover-
schuldung zu Lasten der Region und der Provinzen  im Höchst-
ausmaß von 10 Prozent der genannten Beiträge zu ändern, um 
eventuellen außerordentlichen Erfordernissen der öffentlichen 
Finanzen gerecht zu werden. Höhere Beiträge werden mit der 
Region und den Provinzen vereinbart. Sind außerordentliche 
Maßnahmen erforderlich, um die Einhaltung der Vorschriften 
der Europäischen Union über den Ausgleich der öffentlichen 
Haushalte zu gewährleisten, so können die genannten Beiträge 
für einen begrenzten Zeitraum um einen weiteren Prozentsatz 
gegenüber dem im vorhergehenden Satz angegebenen erhöht 
werden, in keinem Fall aber um mehr als 10 Prozent.75

 (4/octies) Die Region und die Provinzen verpflichten sich, mit 
eigenem Gesetz, das bis 31. Dezember 2014 zu erlassen ist, 
mit ausdrücklichem Querverweis die Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Erstellung 
der Haushalte der Regionen und örtlichen Körperschaften und 
ihrer Einrichtungen, wie im gesetzesvertretenden Dekret vom 
23. Juni 2011, Nr. 118, vorgesehen, sowie die eventuell daraus 
folgenden und ihnen zugrunde liegenden Rechtsakte umzuset-
zen, sodass die genannten Bestimmungen innerhalb der im er-
wähnten gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 für die Re-
gionen mit Normalstatut vorgegebenen Fristen, aufgeschoben 
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um ein Jahr, umgesetzt und entsprechend angewandt werden 
können; der Aufschub kann erst nach Erlass einer staatlichen 
Maßnahme erfolgen, mit der die Einnahmenfeststellungen in 
Bezug auf die Abtretung staatlicher Abgaben sowie die Mög-
lichkeit geregelt werden, die Investitionen durch Verwendung 
des positiven Kompetenzsaldos zwischen laufenden Einnah-
men und laufenden Ausgaben zu decken.76

Art. 80 
(1)  Die Provinzen haben gesetzgeberische Zuständigkeit auf dem 

Gebiet der Lokalfinanzen.
(2)  Auf den Sachgebieten ihrer Zuständigkeit können die Provinzen 

neue örtliche Abgaben einführen. Das Landesgesetz regelt die-
se Abgaben und die örtlichen, mit Staatsgesetz eingeführten 
Gemeindeabgaben auf Liegenschaften, auch in Abweichung 
von demselben Gesetz, indem es die Einhebungsmodalitäten 
festlegt und es den örtlichen Körperschaften erlauben kann, 
die Steuersätze zu ändern sowie Befreiungen, Abzüge und 
Freibeträge vorzusehen.

(3)  Die Beteiligungen an den Erträgen und die Zuschläge auf staat-
liche Abgaben, die die Staatsgesetze den örtlichen Körper-
schaften zuerkennen, stehen den autonomen Provinzen für die 
örtlichen Körperschaften auf ihrem jeweiligen Gebiet zu. Regelt 
ein Staatsgesetz die Einrichtung von wie auch immer benannten 
steuerlichen Zuschlägen vonseiten der örtlichen Körperschaf-
ten, sorgen die Provinzen für die entsprechende Umsetzung, 
indem sie die Kriterien, Modalitäten und Anwendungsgrenzen 
dieser Regelung für das entsprechende Gebiet festlegen.

(4)  Die Gesetzgebungsbefugnis auf den Sachgebieten laut den Ab-
sätzen 1 und 2 dieses Artikels wird unter Beachtung von Artikel 
4 und den aus der Rechtsordnung der Europäischen Union er-
wachsenden Einschränkungen ausgeübt.77

Art. 81
(1)  Um den Erfordernissen der Zweisprachigkeit gerecht zu wer-

den, kann die Provinz Bozen den Gemeinden einen Ergän-
zungsbeitrag zuweisen.

(2)  Um die Gemeinden finanziell in die Lage zu versetzen, den Ziel-
setzungen gerecht zu werden und die gesetzlich festgelegten 
Befugnisse auszuüben, entrichten die Provinzen Trient und Bo-
zen den Gemeinden geeignete finanzielle Mittel, die zwischen 
dem jeweiligen Landeshauptmann und einer einheitlichen Ver-
tretung der betreffenden Gemeinden zu vereinbaren sind.78

Art. 82
(1)  Die Feststellung der Steuern auf dem Gebiet der Provinzen 

erfolgt aufgrund von Leitlinien und strategischen Zielen, die 
durch Einvernehmen zwischen jeder Provinz und dem Minister 
für Wirtschaft und Finanzen und durch nachfolgende operative 
Vereinbarungen mit den Steueragenturen festgelegt werden79

Art. 83 
(1)  Die Region, die Provinzen und die Gemeinden haben einen eige-

nen Haushalt; das Haushaltsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zu-
sammen. Die Region und die autonomen Provinzen passen die 
eigene Gesetzgebung der staatlichen Gesetzgebung auf dem 
Sachgebiet Harmonisierung der öffentlichen Haushalte an.80

Art. 84
(1)  Die vom Regionalausschuss beziehungsweise vom Landes-

ausschuss erstellten und mit ihrem Begleitbericht versehenen 
Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse werden mit 
Regionalgesetz beziehungsweise Landesgesetz genehmigt.

(2)  Auf Antrag der Mehrheit einer Sprachgruppe muss über die 
einzelnen Kapitel des Haushaltsvoranschlages der Region und 
der Provinz Bozen nach Sprachgruppen gesondert abgestimmt 
werden.

(3)  Die Haushaltskapitel, die nicht die Mehrheit der Stimmen der 
italienischen oder der deutschen Sprachgruppe erhalten ha-
ben, werden binnen drei Tagen einer aus vier Regionalrats- bzw. 
Landtagsabgeordneten bestehenden Kommission unterbreitet; 
diese Kommission wird vom Regionalrat beziehungsweise vom 
Landtag zu Beginn der Gesetzgebungsperiode für deren gan-
ze Dauer mit paritätischer Zusammensetzung aus Vertretern 
der beiden stärksten Sprachgruppen – gemäß der Entsendung 
durch diese Gruppen – gewählt.81

 (3/bis) Die Haushaltskapitel, die nicht die Mehrheit der Stim-
men der ladinischen Sprachgruppe erhalten haben, werden 
binnen drei Tagen einer aus drei Regionalrats- bzw. Landtags-
abgeordneten bestehenden Kommission unterbreitet, die aus 
je einem Abgeordneten der italienischen, der deutschen und 
der ladinischen Sprachgruppe besteht und die vom Regionalrat 
bzw. vom Landtag zu Beginn der Legislaturperiode für deren 
ganze Dauer gemäß der Entsendung durch jede dieser Grup-
pen gewählt wird.82

(4)  Die Kommissionen laut Abs. 3 und 4 müssen binnen fünfzehn 
Tagen die endgültige Benennung der Haushaltskapitel und die 
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Höhe der entsprechenden Ansätze festsetzen; ihre Entschei-
dung ist für den Regionalrat bzw. den Landtag bindend. Die 
Entscheidung wird von der Kommission laut Abs. 3 mit einfa-
cher Mehrheit und von der Kommission laut Abs. 4 einstimmig 
getroffen, wobei die Stimmen aller Abgeordneten gleichwertig 
sind.83

(5)  Wird in der vierköpfigen Kommission keine Mehrheit oder in 
der dreiköpfigen Kommission keine Einstimmigkeit für einen 
Lösungsvorschlag erreicht, so übermittelt der Präsident des 
Regionalrates oder des Landtages innerhalb von sieben Tagen 
den Entwurf des Haushaltsvoranschlages, mit allen Akten und 
Niederschriften über die Verhandlung im Regionalrat bezie-
hungsweise im Landtag und in der Kommission, der Autono-
men Sektion Bozen des regionalen Verwaltungsgerichtshofes, 
die innerhalb von dreißig Tagen mit Schiedsspruch über die Be-
nennung der nicht genehmigten Kapitel und über die Höhe der 
entsprechenden Ansätze entscheiden muss.84

(6)  Dieses Verfahren wird nicht angewendet auf die Einnahmen-
kapitel, auf die Ausgabenkapitel, deren Ansätze aufgrund be-
stimmter Gesetze in der für das Haushaltsjahr vorbestimmten 
Höhe einzutragen sind, und auf die Kapitel, die sich auf norma-
le Kosten für die Tätigkeit der Organe und Ämter der Körper-
schaft beziehen.

(7)  Die Entscheidungen laut Abs. 5 und 6 dieses Artikels können 
nicht Gegenstand irgendeiner Anfechtung noch einer Be-
schwerde beim Verfassungsgerichtshof sein.85

(8)  Mit Beschränkung auf die Kapitel, über die mit dem Verfah-
ren gemäß den vorhergehenden Absätzen entschieden wurde, 
kann das Gesetz zur Genehmigung des Haushaltsvoranschla-
ges von der Regierung nur aus Gründen der Rechtswidrigkeit 
wegen Verletzung der Verfassung oder dieses Statutes rück-
verwiesen oder angefochten werden.

(9)  Zur Genehmigung der Haushaltsvoranschläge und der Rech-
nungsabschlüsse der Region bedarf es der Zustimmung der 
Mehrheit der Regionalratsabgeordneten der Provinz Trient und 
jener der Provinz Bozen. Wenn diese Mehrheit nicht zustande 
kommt, so wird die Genehmigung von einem Organ auf regio-
naler Ebene erteilt. Dieses Organ darf die Entscheidungen über 
jene Haushaltskapitel nicht abändern, die allenfalls aufgrund 
der Bestimmungen laut Abs. 3, 4, 5 und 6 dieses Artikels an-
gefochten wurden, und über die mit dem darin vorgesehenen 
Verfahren entschieden wurde.86

  

Art. 85
(1)  Solange der Warenaustausch mit dem Ausland staatlichen Be-

schränkungen und Bewilligungen unterworfen ist, hat die Re-
gion die Befugnis, Geschäfte dieser Art innerhalb der zwischen 
der Regierung und der Region einvernehmlich festgelegten 
Grenzen zu bewilligen.

(2)  Falls der Warenaustausch mit dem Ausland auf der Grundlage 
von Kontingenten erfolgt, die für die Wirtschaft der Region von 
Bedeutung sind, wird der Region ein zwischen der Regierung 
und der Region einvernehmlich festzusetzender Anteil am Ein- 
und Ausfuhrkontingent zugewiesen.

Art. 86
(1)  Die vom Staat erlassenen allgemeinen Bestimmungen über die 

Devisenkontrolle gelten auch in der Region.
(2)  Der Staat bestimmt jedoch für den Einfuhrbedarf der Region 

einen Teil der Aktivdifferenz zwischen den Devisen, die aus den 
Ausfuhren von Trentino-Südtirol stammen, und jenen, die für 
die Einfuhr verwendet wurden.

VII.	ABSCHNITT	/	
Beziehungen	zwischen	Staat,	
Region	und	Land

Art. 87
(1)  Im Gebiet der Region wird ein Regierungskommissar für die 

Provinz Trient und ein Regierungskommissar für die Provinz 
Bozen eingesetzt. Ihnen obliegt:

1. gemäß den Weisungen der Regierung die Ausübung der Befug-
nisse des Staates in der Provinz zu koordinieren und die Tätigkeit 
der entsprechenden Ämter zu beaufsichtigen, mit Ausnahme je-
ner der Justizverwaltung, der Verteidigung und der Eisenbahnen,

2. die Ausübung der vom Staat an die Provinzen und an die an-
deren örtlichen öffentlichen Körperschaften übertragenen Be-
fugnisse zu beaufsichtigen und allfällige Einwände dem Lan-
deshauptmann9 mitzuteilen,

3. die früher dem Präfekten zustehenden Rechtshandlungen 
vorzunehmen, sofern sie nicht durch dieses Statut oder durch 
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andere Gesetze Organen der Region und der Provinzen oder 
anderen Organen des Staates übertragen worden sind.

(2)  Der Regierungskommissar in Trient übt die Befugnisse nach 
Ziffer 2 des vorhergehenden Absatzes gegenüber der Region 
und den anderen für das gesamte Gebiet der Region zuständi-
gen öffentlichen Verwaltungen aus.

Art. 88
(1)  Der Regierungskommissar sorgt für die Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Ordnung, für die er dem Innenminister verant-
wortlich ist.

(2)  Zu diesem Zwecke kann er sich der Organe und der Polizei-
kräfte des Staates bedienen, kann den Einsatz der anderen 
Streitkräfte im Sinne der geltenden Gesetze anfordern und die 
im Artikel 2 des vereinheitlichten Textes der Gesetze über die 
öffentliche Sicherheit vorgesehenen Maßnahmen treffen.

(3)  Die durch Gesetz dem Innenministerium zugewiesenen Befug-
nisse bleiben unberührt.

VIII.	ABSCHNITT	/	
Stellenpläne	der	Bediensteten	von	
Staatsämtern	in	der	Provinz	Bozen

Art. 89 
(1)  Für die Provinz Bozen werden, getrennt nach Laufbahnen, 

Stellenpläne für die Zivilbediensteten der staatlichen Verwal-
tungen geschaffen, die Ämter in der Provinz haben. Diese Stel-
lenpläne werden aufgrund des vorgesehenen Personalstandes 
der einzelnen Ämter aufgestellt, so wie es – falls erforderlich 
– mit eigenen Bestimmungen festgelegt wird.

(2)  Der vorhergehende Absatz wird nicht angewandt für die Lauf-
bahnen des höheren Dienstes der Zivilverwaltung des Inneren, 
für die Bediensteten der Sicherheitspolizei und für die Verwal-
tungsbediensteten des Verteidigungsministeriums.

(3)  Die Stellen in den Stellenplänen nach Absatz 1 werden, nach 
Verwaltung und Laufbahn gegliedert, Bürgern jeder der drei 
Sprachgruppen vorbehalten, und zwar im Verhältnis zur Stärke 
der Sprachgruppen, wie sie aus den bei der amtlichen Volks-
zählung abgegebenen Zugehörigkeitserklärungen hervorgeht.

(4)  Die Zuteilung der für Bürger deutscher und ladinischer Spra-
che vorbehaltenen Stellen erfolgt schrittweise bis zum Errei-
chen der Anteile gemäß vorhergehendem Absatz durch Neu-
einstellung in jene Stellen, die in den einzelnen Stellenplänen 
aus irgendeinem Grunde frei werden.

(5)  Den Bediensteten der Stellenpläne gemäß Absatz 1 wird die 
Beständigkeit des Dienstsitzes in der Provinz gewährleistet mit 
Ausnahme der Angehörigen von Verwaltungen oder Laufbah-
nen, für die Versetzungen aus dienstlichen Erfordernissen und 
zur Weiterbildung des Personals sich als notwendig ergeben.

(6)  Die Versetzungen der Bediensteten deutscher und ladinischer 
Sprache werden jedenfalls den Umfang von zehn Prozent der 
von ihnen insgesamt besetzten Stellen nicht überschreiten.87  

(7)  Die Bestimmungen, wonach die in der Provinz Bozen bestehen-
den Stellen vorbehalten und unter der italienischen, deutschen 
und ladinischen Sprachgruppe im Verhältnis zu ihrer Stärke 
aufzuteilen sind, werden auf die Bediensteten der rechtspre-
chenden und untersuchenden Gerichtsbehörde ausgedehnt. 
Den Richtern, die der deutschen Sprachgruppe und der ladi-
nischen Sprachgruppe angehören, wird die Beständigkeit des 
Dienstsitzes in der Provinz gewährleistet, vorbehaltlich der Be-
stimmungen der Gerichtsordnung über die Unvereinbarkeiten. 
Die im vierten Absatz dieses Artikels festgelegten Richtlinien 
für die Zuteilung der den Bürgern deutscher Sprache und den 
Bürgern ladinischer Sprache vorbehaltenen Stellen werden 
auch auf die Gerichtsbediensteten in der Provinz Bozen ange-
wandt.88

   

IX.	ABSCHNITT	/	
Organe	der	Rechtsprechung

Art. 90
(1)  In Trentino-Südtirol wird ein regionaler Verwaltungsgerichts-

hof mit einer Autonomen Sektion für die Provinz Bozen nach 
der hierfür festzulegenden Ordnung errichtet.

Art. 91
(1)  Die Mitglieder der im Artikel 90 dieses Statutes vorgesehenen 

Sektion für die Provinz Bozen müssen in gleicher Zahl den zwei 
stärksten Sprachgruppen angehören.
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(2)  Die Hälfte der Mitglieder der Sektion wird vom Südtiroler Land-
tag ernannt.

(3)  Als Präsidenten der Sektion lösen sich für gleiche Zeiträume 
jeweils ein Richter italienischer Sprache und ein Richter deut-
scher Sprache, die dem Kollegium zugewiesen sind, ab. Der 
Präsident wird mit Dekret des Präsidenten der Republik auf 
Vorschlag des Präsidenten des Ministerrates aus den Berufs-
richtern, die das Kollegium bilden, ernannt.

(4)  Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsiden-
ten der Sektion. Davon ausgenommen sind die Beschwerden 
gegen Verwaltungsmaßnahmen, die den Grundsatz der Gleich-
heit zwischen den Sprachgruppen verletzen, und das Verfahren 
zur Genehmigung der Haushaltsvoranschläge der Region und 
des Landes.

Art. 92 
(1)  Wenn angenommen wird, dass Verwaltungsakte der Körper-

schaften und Organe der öffentlichen Verwaltung, die ihren Sitz 
in der Region haben, den Grundsatz der Gleichheit der Bürger 
wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sprachgruppe 
verletzen, so können sie von Regionalratsabgeordneten oder 
Landtagsabgeordneten bei der Autonomen Sektion Bozen des 
regionalen Verwaltungsgerichtshofes angefochten werden; 
handelt es sich um Maßnahmen der Gemeinden in der Provinz 
Bozen, kann die Anfechtung auch durch Gemeinderatsmitglie-
der der Gemeinden dieser Provinz vorgenommen werden, vor-
ausgesetzt, dass die Verletzung von der Mehrheit jener Sprach-
gruppe des Gemeinderates anerkannt wurde, die sich in ihren 
Rechten verletzt fühlt.

(2)  Wenn angenommen wird, dass die im Absatz 1 genannten Ver-
waltungsakte den Grundsatz der Gleichheit der in der Provinz 
Trient wohnhaften Bürger italienischer, ladinischer, Fersentaler 
und zimbrischer Sprache verletzen, so können sie von Regional-
ratsabgeordneten oder Landtagsabgeordneten beim regionalen 
Verwaltungsgerichtshof Trient angefochten werden; handelt es 
sich um Maßnahmen der Gemeinden, so können sie auch von 
Mitgliedern der Gemeinderäte der ladinischen, Fersentaler oder 
zimbrischen Ortschaften angefochten werden, sofern die Verlet-
zung von einem Fünftel des Gemeinderates anerkannt wurde.89

Art. 93
(1)  Den Sektionen des Staatsrates, die in den Berufungsverfahren 

über die Entscheidungen der Autonomen Sektion Bozen des 

regionalen Verwaltungsgerichtshofes nach Artikel 90 dieses 
Statutes zu befinden haben, gehört ein Rat an, der zur deut-
schen Sprachgruppe oder zur ladinischen Sprachgruppe der 
Provinz Bozen zählt.90

Art. 94
(1)  Die Ernennung der Friedensrichter und ihrer Stellvertreter, die 

Erklärung des Amtsverlustes, die Entlassung und die Amtsent-
hebung erfolgen durch den Präsidenten der Region aufgrund 
einer Delegierung durch den Präsidenten der Republik unter 
Beachtung der übrigen einschlägigen Bestimmungen der Ge-
richtsordnung.

(2)  Die Ermächtigung zur Ausübung der Befugnisse eines Ge-
richtsschreibers und eines Amtswartes in den Ämtern der 
Friedensrichter wird vom Präsidenten der Region Personen 
erteilt, die die von der Gerichtsordnung vorgeschriebenen Vor-
aussetzungen erfüllen.

(3)  Der Präsident der Region verfügt auch den Widerruf und die 
zeitweilige Aufhebung der Ermächtigung in den von der Ge-
richtsordnung vorgesehenen Fällen.

(4)  In den Gemeinden der Provinz Bozen ist für die Ernennung 
zum Friedensrichter, zum stellvertretenden Friedensrichter, 
zum Gerichtsschreiber und zum Amtswart in den Ämtern der 
Friedensrichter volle Kenntnis der italienischen und deutschen 
Sprache erforderlich.91

Art. 95
(1)  Die Aufsicht über die Ämter der Friedensrichter wird von den 

Landesausschüssen ausgeübt.

Art. 96
(1)  In den Gemeinden, die in Ortschaften oder Fraktionen unter-

teilt sind, können mit Landesgesetz eigene Ämter des Frie-
densrichters eingerichtet werden.
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X.	ABSCHNITT	/	
Kontrolle	durch	den	
Verfassungsgerichtshof

Art. 97 
(1)  Unbeschadet der im Artikel 56 sowie im sechsten und siebten 

Absatz des Artikels 84 dieses Statutes enthaltenen Bestim-
mungen kann ein Regional- oder Landesgesetz wegen Ver-
letzung der Verfassung oder dieses Statutes oder des Grund-
satzes der Gleichheit zwischen den Sprachgruppen vor dem 
Verfassungsgerichtshof angefochten werden.

(2)  Die Anfechtung kann durch die Regierung erfolgen.
(3)  Außerdem kann ein Regionalgesetz von einem der beiden 

Landtage der Region angefochten werden; ebenso ein Landes-
gesetz vom Regionalrat oder vom anderen Landtag der Region.

Art. 98 
(1)  Die Gesetze der Republik und die Akte der Republik mit Ge-

setzeskraft können vom Präsidenten der Region oder vom 
Landeshauptmann  nach Beschluss des Regionalrates bezie-
hungsweise des Landtages wegen Verletzung dieses Statutes 
oder des Grundsatzes des Schutzes der deutschen und ladini-
schen sprachlichen Minderheiten angefochten werden.

(2)  Wenn der Staat mit einer Maßnahme den durch dieses Statut 
der Region oder den Provinzen zuerkannten Zuständigkeits-
bereich verletzt, kann die Region bzw. die betroffene Provinz 
beim Verfassungsgerichtshof den Antrag auf Feststellung der 
Kompetenz stellen.

(3)  Der Antrag wird vom Präsidenten der Region oder vom Lan-
deshauptmann nach Beschluss des Regional- oder Landes-
ausschusses gestellt.

(4)  Eine Abschrift der Anfechtungsschrift und des Rekurses wegen 
Zuständigkeitskonfliktes muss dem Regierungskommissar in 
Trient übermittelt werden, wenn es sich um die Region oder 
um die Provinz Trient handelt, dem Regierungskommissar in 
Bozen hingegen, wenn es sich um die Provinz Bozen handelt.

XI.	ABSCHNITT	/	
Gebrauch	der	deutschen	Sprache	
und	des	Ladinischen

Art.	99			
(1)  Die deutsche Sprache ist in der Region der italienischen Spra-

che, die die amtliche Staatssprache ist, gleichgestellt. In den 
Akten mit Gesetzeskraft und immer dann, wenn dieses Statut 
eine zweisprachige Fassung vorsieht, ist der italienische Wort-
laut maßgebend.

Art. 100 
(1)  Die deutschsprachigen Bürger der Provinz Bozen haben das 

Recht, im Verkehr mit den Gerichtsämtern und mit den Orga-
nen und Ämtern der öffentlichen Verwaltung, die ihren Sitz in 
der Provinz haben oder regionale Zuständigkeit besitzen, sowie 
mit den Konzessionsunternehmen, die in der Provinz öffentli-
che Dienste versehen, ihre Sprache zu gebrauchen.

(2)  In den Sitzungen der Kollegialorgane der Region, der Provinz 
Bozen und der örtlichen Körperschaften dieser Provinz kann 
die italienische oder die deutsche Sprache gebraucht werden.

(3)  Die Ämter, die Organe und Konzessionsunternehmen gemäß 
Absatz 1 verwenden im schriftlichen und im mündlichen Ver-
kehr die Sprache dessen, der sich an sie wendet, und ant-
worten in der Sprache, in der der Vorgang von einem anderen 
Organ oder Amt eingeleitet worden ist; wird der Schriftverkehr 
von Amts wegen eröffnet, so wird er in der mutmaßlichen Spra-
che des Bürgers geführt, an den er gerichtet ist.

(4)  Unbeschadet der ausdrücklich vorgesehenen Fälle – und un-
beschadet der Regelung mit Durchführungsbestimmungen der 
Fälle des gemeinsamen Gebrauchs der beiden Sprachen in Ak-
ten, die an die Allgemeinheit der Bürger gerichtet sind, sowie 
in zum öffentlichen Gebrauch bestimmten Einzelakten und in 
Akten, die an mehrere Ämter gerichtet sind – wird in den ande-
ren Fällen der getrennte Gebrauch der italienischen oder der 
deutschen Sprache anerkannt. Unberührt bleibt der alleinige 
Gebrauch der italienischen Sprache innerhalb der Einrichtun-
gen des Militärs.
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Art. 101
(1)  In der Provinz Bozen müssen die öffentlichen Verwaltungen ge-

genüber den deutschsprachigen Bürgern auch die deutschen 
Ortsnamen verwenden, wenn ein Landesgesetz ihr Vorhanden-
sein festgestellt und die Bezeichnung genehmigt hat.

Art. 102
(1)  Die ladinische Bevölkerung sowie die Fersentaler und Zimbern 

der Gemeinden Fierozzo-Florutz, Frassilongo-Gereut, Palù del 
Fersina-Palai im Fersental und Luserna-Lusern haben das 
Recht auf Förderung ihrer Initiativen und ihrer Tätigkeit auf 
dem Gebiete der Kultur, der Presse und der Freizeitgestaltung 
sowie das Recht auf Wahrung ihrer Ortsnamen und Traditio-
nen.

(2)  In den Schulen jener Gemeinden der Provinz Trient, in denen 
das Ladinische, das Fersentalerische oder das Zimbrische ge-
sprochen wird, wird der Unterricht der ladinischen bzw. der 
deutschen Sprache und Kultur gewährleistet.93  

(3)  Die Region und die Provinz Trient können der im Gebiet der 
Gemeinden laut Art. 48 Abs. 3 errichteten übergemeindlichen 
Körperschaft ,Comun General de Fascia ‘Verwaltungsbefug-
nisse, Aufgaben oder Tätigkeiten zuweisen, übertragen oder 
delegieren, die für die Aufwertung der ladinischen Sprachmin-
derheit von Bedeutung sind.94

XII.	ABSCHNITT	/	Schluss-	und	
Übergangsbestimmungen

Art. 103
(1)  Bei Änderungen zu diesem Statut wird das in der Verfassung 

vorgesehene Verfahren für Verfassungsgesetze angewandt.
(2)  Das Initiativrecht zur Änderung dieses Statuts steht auch dem 

Regionalrat auf Vorschlag der Landtage der autonomen Pro-
vinzen Trient und Bozen nach übereinstimmendem Beschluss 
des Regionalrates zu.

(3)  Die von der Regierung oder von Parlamentsabgeordneten ein-
gebrachten Vorlagen zur Änderung dieses Statuts werden von 
der Regierung der Republik dem Regionalrat und den Land-
tagen bekanntgegeben, die binnen zwei Monaten ihre Stellung-
nahme abzugeben haben.

(4)  Über bereits genehmigte Statutsänderungen darf jedenfalls 
keine gesamtstaatliche Volksbefragung durchgeführt werden. 95 

Art. 104 
(1)  Unbeschadet der Bestimmung gemäß Artikel 103 können die 

Bestimmungen des VI. Abschnittes und des Artikels 13 auf 
einvernehmlichen Antrag der Regierung und, je nach Zustän-
digkeit, der Region oder der beiden Provinzen mit einfachem 
Staatsgesetz abgeändert werden.96

(2)  Die in den Artikeln 30 und 49 enthaltenen Bestimmungen über 
die Ablösung des Präsidenten des Regionalrates und desjeni-
gen des Südtiroler Landtages können auf einvernehmlichen 
Antrag der Regierung und der Region beziehungsweise der 
Provinz Bozen mit einfachem Staatsgesetz geändert werden.

Art. 105
(1)  Solange die Region oder das Land nicht mit eigenem Gesetz 

anders verfügen, werden auf den Sachgebieten, die der Zu-
ständigkeit der Region oder des Landes zuerkannt worden 
sind, die Gesetze des Staates angewandt.

Art. 106
(1)  Auf den Sachgebieten, die von der Zuständigkeit der Region in 

jene der Provinzen übergegangen sind, werden die Gesetze der 
Region, die bei Inkrafttreten desVerfassungsgesetzes vom 10. 
November 1971, Nr. 1, in Kraft standen, weiterhin angewandt, 
bis mit Landesgesetz anders verfügt wird.

Art. 107
(1)  Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Statut werden 

mit gesetzesvertretenden Dekreten nach Einholen der Stel-
lungnahme einer paritätischen Kommission erlassen. Sie 
besteht aus zwölf Mitgliedern, davon sechs als Vertreter des 
Staates, zwei als Vertreter des Regionalrates, zwei als Vertre-
ter des Landtages des Trentino und zwei als Vertreter des Süd-
tiroler Landtages. Drei Mitglieder müssen der deutschen oder 
der ladinischen Sprachgruppe angehören.97

(2)  Innerhalb der Kommission gemäß vorhergehendem Absatz 
wird eine Sonderkommission für die Durchführungsbestim-
mungen gebildet, die sich auf die der Zuständigkeit der Pro-
vinz Bozen zuerkannten Sachgebiete beziehen; sie besteht 
aus sechs Mitgliedern, davon drei in Vertretung des Staates 
und drei in Vertretung des Landes. Eines der Mitglieder in Ver-
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tretung des Staates muss der deutschen oder der ladinischen 
Sprachgruppe angehören; eines der Mitglieder in Vertretung 
des Landes muss der italienischen Sprachgruppe angehören. 
Die Mehrheit der Landtagsabgeordneten der deutschen oder 
der italienischen Sprachgruppe kann auf die Namhaftmachung 
eines eigenen Vertreters zugunsten eines Mitglieds der ladini-
schen Sprachgruppe verzichten.98

Art. 108 
(1)  Die gesetzesvertretenden Dekrete, die die Durchführungs-

bestimmungen zum Statut enthalten, werden – außer in aus-
drücklich vorgesehenen Fällen – innerhalb von zwei Jahren 
nach dem Inkrafttreten desVerfassungsgesetzes vom 10. No-
vember 1971, Nr. 1, erlassen.

(2)  Wenn die beiden im vorhergehenden Artikel genannten Kom-
missionen nicht innerhalb der ersten achtzehn Monate ihre 
endgültige Stellungnahme zu den Entwürfen der Durchfüh-
rungsbestimmungen ganz oder teilweise abgegeben haben, 
so erlässt die Regierung innerhalb der darauffolgenden sechs 
Monate die Dekrete ohne Stellungnahme der Kommissionen.

(3)  Mit Durchführungsbestimmungen, die innerhalb eines Jahres 
nach Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes vom 10. November 
1971, Nr. 1, zu erlassen sind, werden die im Artikel 68 dieses Sta-
tutes genannten Güter, die an die Provinzen übergehen, sowie 
die Einzelheiten des Verfahrens zu deren Übergabe festgesetzt.

Art. 109
(1)  Mit Durchführungsbestimmungen, die innerhalb eines Jahres 

nach Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes vom 10. November 
1971, Nr. 1, zu erlassen sind, werden die Güter bezeichnet, die 
die geschichtlichen und künstlerischen Werte von nationalem 
Interesse darstellen, welche aus der im Artikel 8 Ziffer 3 dieses 
Statutes genannten Landes-Zuständigkeit ausgeschlossen sind.

(2)  Innerhalb derselben Frist werden die Durchführungsbestim-
mungen zum Artikel 19 dieses Statutes erlassen.

(3)  Sollten die in den vorhergehenden Absätzen genannten Be-
stimmungen nicht innerhalb der festgesetzten Frist erlassen 
werden, so können die Provinzen mit eigenem Gesetz die ent-
sprechenden Verwaltungsbefugnisse übernehmen.

Art. 110
(1)  Der Zeitpunkt des Beginnes und die technischen Einzelheiten 

zur Anwendung der im Verfassungsgesetz vom 10. November 

1971, Nr. 1, enthaltenen Finanzbestimmungen, die jene des-
Verfassungsgesetzes vom 26. Februar 1948, Nr. 5, ergänzen 
und ändern, werden mit Durchführungsbestimmungen festge-
legt, die in Zusammenhang mit dem Übergang der Zuständig-
keiten an die Provinzen zeitgerecht, keinesfalls aber nach der 
im ersten Absatz des Artikels 108 dieses Statutes genannten 
Frist zu erlassen sind.

Art. 111
(1)  In Zusammenhang mit dem durch dasVerfassungsgesetz vom 

10. November 1971, Nr. 1, verfügten Übergang von Zuständig-
keiten der Region auf die Provinzen wird der Übergang von 
Ämtern und Bediensteten von der Region auf die Provinzen mit 
Dekret des Präsidenten der Region nach Einholen der Stel-
lungnahme des entsprechenden Landesausschusses verfügt; 
die dienstrechtliche Stellung und die Besoldung der versetzten 
Bediensteten müssen gewahrt, die Familienerfordernisse, der 
Wohnsitz und die Sprachgruppenzugehörigkeit der Bedienste-
ten müssen berücksichtigt werden.

Art. 112
(1)  Mit Vereinbarungen zwischen der Region und der betreffen-

den Provinz werden die finanziellen Lasten aus mehrjährigen 
Darlehen geregelt, die die Region aufgrund von Befugnissen 
aufgenommen hat, die durch dasVerfassungsgesetz vom 10. 
November 1971, Nr. 1, von der Region auf die Provinzen über-
gegangen sind. Auf die gleiche Art werden auch andere vermö-
gensrechtliche und finanzielle Beziehungen geregelt.

Art. 113
(1)  Die Bestimmungen des Gesetzes der Provinz Bozen vom 5. Jän-

ner 1958, Nr. 1, über Beihilfen an Universitätsstudenten bleiben 
unberührt, unbeschadet der Befugnis der Provinz selbst, die 
Wertgrenzen anzupassen und die Anzahl der Studienstipendien 
zu ändern.

Art. 114
(1)  Die deutsche Übersetzung dieses vereinheitlichten Textes des 

Sonderstatutes der Region Trentino-Südtirol wird im „Amts-
blatt“ der Region veröffentlicht.

Art. 115
(1)  Die im zweiten und vierten Absatz des Artikels 25 dieses Statutes 
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enthaltenen Bestimmungen werden nach dem Ablauf der Amts-
dauer des bei Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes vom 10. No-
vember 1971, Nr. 1, amtierenden Regionalrates angewandt.

Gesehen,
der Ministerpräsident
ANDREOTTI

Zusatzerklärungen

1. Kundgemacht im G.Bl. vom 20. November 1972, Nr. 301; der deutsche Text 
wurde im Ord. Beibl. zum A.Bl. vom 21. November 1978, Nr. 59, veröffent-
licht.

2. Siehe auch Art. 21 Absatz 3 des L.D. vom 11. Jänner 2018, Nr. 9.

3. Das Wort wurde ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe c) des Verfas-
sungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

4. Die Zahl 3 wurde ersetzt durch Art. 6 des Verfassungsgesetzes vom 23. 
September 1993, Nr. 2.

5. Punkt 1 wurde aufgehoben durch Art. 6 des Verfassungsgesetzes vom 23. 
September 1993, Nr. 2.

6. Siehe das Gesetzesvertretende Dekret vom 7. September 2017, Nr. 162.

7. Siehe auch Art. 21 Absatz 3 des L.D. vom 11. Jänner 2018, Nr. 9.

8. Siehe das Gesetzesvertretende Dekret vom 7. September 2017, Nr. 162.

9. Durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe b) des Verfassungsgesetzes vom 31. 
Jänner 2001, Nr. 2, wurden die Worte „Presidenti delle Giunte provinciali“ 
und Presidente della Giunta provinciale“ durch die Worte „Presidenti delle 
Province“ bzw. „Presidente della Provincia“ ersetzt.

10. Der Verfassungsgerichtshof hat mit Urteil vom 26. März 2014, Nr. 64, 
die Verfassungsbeschwerde des Art. 29 des Landesgesetzes vom 8. Ap-
ril 2004, Nr. 1, und des Art. 3 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 
29. August 2000, Nr. 13, welche den Art. 1 Absätze 1 und 2 des Landes-
gesetzes vom 29. März 1983, Nr. 10, abgeändert hatten, für unbegründet 
erklärt.

11. Art. 13, wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 833 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2017, Nr. 205.

12. Siehe auch „D.P.R. 22 giugno 2017 - „Norme di attuazione del Piano ge-
nerale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di 
Bolzano“ (Kundgemacht im G.Bl., vom 4. Augusto 2017, Nr. 181).

13. Absatz 3 wurde angefügt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe d) des Verfas-

sungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

14. Siehe Art. 17 Absätze 120/128 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127, 
geändert durch Art. 1 Absatz 15 des Gesetzes vom 14. Jänner 1999, Nr. 
4: Art. 17

(120) Abweichend von den Planungsverfahren laut Gesetz vom 7. August 1990, 
Nr. 245, in geltender Fassung, ist im Gebiet der Autonomen Provinz Bozen 
und in jenem der autonomen Region Aostatal die Errichtung einer nichtstaat-
lichen Universität zulässig, die von Körperschaften und von Privaten gegrün-
det oder geführt wird. Der Minister für Universitäten und Forschung erteilt 
diesen universitären Einrichtungen im Einvernehmen mit der Autonomen 
Provinz Bozen beziehungsweise der autonomen Region Aostatal mit Dekret 
die Ermächtigung, rechtsgültige akademische Grade zu verleihen. Vor Er-
lass des Ermächtigungsdekrets wird außerdem die Beobachtungsstelle für 
die Beurteilung des Universitätssystems (Osservatorio per la valutazione del 
sistema universitario) bezüglich der didaktischen, wissenschaftlichen, instru-
mentalen, finanziellen und baulichen Ausstattung sowie des Stellenplans der 
Dozenten, der Universitätsassistenten und des nicht unterrichtenden Perso-
nals angehört. Durch die Änderung des Statuts können neue Studiengänge 
eingerichtet werden, nach deren Besuch gemäß den einschlägigen Studien-
ordnungen ein rechtsgültiger akademischer Grad verliehen wird, sofern die 
Studiengänge in der Autonomen Provinz Bozen beziehungsweise in der auto-
nomen Region Aostatal eingerichtet werden. Die Beiträge, die der Staat den 
didaktischen und wissenschaftlichen Einrichtungen gewährt, werden jährlich 
mit Dekret des Ministers für Universitäten und Forschung im Einvernehmen 
mit der Autonomen Provinz Bozen beziehungsweise mit der autonomen Re-
gion Aostatal im Rahmen der für die nichtstaatlichen Universitäten im Aus-
gabenvoranschlag des Ministeriums für Universitäten und Forschung vor-
gesehenen Haushaltsbereitstellung festgesetzt. Die Verwaltungsbefugnisse, 
die sich auf die Universitäten in diesem Absatz beziehen, im besonderen jene 
Aufgaben, welche die Statuten und die Gesamtstudienordnungen betreffen, 
werden vom Minister für Universitäten und Forschung im Einvernehmen mit 
der Autonomen Provinz Bozen beziehungsweise mit der autonomen Region 
Aostatal wahrgenommen.

(121) Im Sinne von Artikel 17 des mit Dekret des Präsidenten der Republik 
vom 31. August 1972, Nr. 670, genehmigten vereinheitlichten Textes der Ver-
fassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen, wird 
der Autonomen Provinz Bozen die Befugnis zuerkannt, Gesetzesbestimmun-
gen zur Finanzierung der Universität laut Absatz 120 und zum Universitäts-
bauwesen, die Wahl der Standorte und der Erwerb – auch mittels Enteignung 
– der notwendigen Liegenschaften eingeschlossen, zu erlassen. Nach Erlass 
dieser Gesetzesbestimmungen wird die Autonome Provinz Bozen die entspre-
chenden Verwaltungsbefugnisse wahrnehmen. Hinsichtlich der Zuerkennung 
der Befugnis an die autonome Region Aostatal, Gesetzesbestimmungen auf 
dem Gebiet laut diesem Absatz zu erlassen, wird nach Erlass des Ermächti-
gungsdekrets laut Absatz 120 Satz 2 im Sinne von Artikel 48/bis des mit Ver-
fassungsgesetz vom 26. Februar 1948, Nr. 4, in geltender Fassung, genehmig-
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ten Sonderstatuts für das Aostatal verfahren.

(122) Die Universität Trient und die Universitäten laut Absatz 120 fördern 
und entwickeln die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit den Universi-
täten und den Forschungszentren der anderen Staaten und im besonderen 
der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union hinsichtlich der Erfordernisse 
der wissenschaftlichen Forschung und jener der Lehrtätigkeit. Die Vereinba-
rungen über die Zusammenarbeit können die Durchführung von ergänzten 
Studiengängen an einer oder an beiden Universitäten sowie gemeinsame 
Forschungsprogramme vorsehen. Diese Universitäten erkennen die Gültig-
keit der Studiengänge oder der Lehrveranstaltungen der Studienpläne, die 
von den Studenten an Universitäten und an universitären Einrichtungen im 
Ausland besucht wurden, sowie die nach Abschluss der ergänzten Studien-
gänge erworbenen akademischen Grade an.

(123) Sofern die Vereinbarungen laut Absatz 122 die Einrichtung von Lau-
reatsstudiengängen, Studiengängen zum Erwerb eines Universitätsdiploms 
oder Studiengängen zum Erwerb des Doktorats zum Gegenstand haben, sind 
sie dem Minister für Universitäten und Forschung innerhalb 30 Tagen ab de-
ren Zustandekommen mitzuteilen. Wenn der Minister gegen die genannten 
Vereinbarungen nicht innerhalb 30 Tagen ab deren Erhalt wegen Missachtung 
des Gesetzes, der internationalen Verpflichtungen des Staates oder der in den 
Dekreten laut Absatz 95 enthaltenen Kriterien Einspruch erhebt, werden die 
Vereinbarungen vollziehbar.

(124) Auf die Universität laut Absatz 120, die in der Autonomen Provinz Bo-
zen errichtet wird, werden die Bestimmungen der Artikel 170 und 332 des 
mit Königlichem Dekret vom 31. August 1933, Nr. 1592, in geltender Fassung, 
genehmigten vereinheitlichten Textes der Gesetze über die postsekundäre 
Ausbildung angewandt. Die genannten Bestimmungen gelten ausschließlich 
für die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union verliehenen akade-
mischen Grade und Titel, deren Gleichwertigkeit in den Notenwechseln zwi-
schen Italien und jedem einzelnen Mitgliedstaat der Europäischen Union ohne 
Ergänzungsprüfungen direkt anerkannt ist, auch wenn an der genannten Uni-
versität die entsprechenden Fakultäten nicht eingerichtet sind. Im Fall, dass 
die Notenwechsel für die Anerkennung der Gleichwertigkeit einiger akade-
mischen Grade und Titel Ergänzungsprüfungen vorsehen, gelten die Bestim-
mungen des genannten mit Königlichem Dekret Nr. 1592/1933 genehmigten 
vereinheitlichten Textes nur dann, wenn an der Universität laut diesem Absatz 
Studiengänge eingerichtet werden, die sich auf dieselben akademischen Gra-
de und Titel beziehen.

(125) Die zuständigen Organe der Universität Trient können die Direktberu-
fung von Wissenschaftlern als Professoren der ersten Ebene, als beigeord-
nete Professoren oder als Universitätsassistenten verfügen, sofern diese an 
ausländischen Universitäten eine Qualifikation besitzen, die den genannten 
ähnlich und in der italienischen Universitätsordnung vorgesehen ist. Für die 
Universität Trient dürfen höchstens 30 Prozent des für jeden Qualifikations-
typ vorgesehenen planmäßigen Personals direkt berufen werden. Auch an 
der in der autonomen Region Aostatal errichteten Universität und an der in 
der Autonomen Provinz Bozen errichteten Universität können Wissenschaft-

ler im Ausmaß von höchstens 50 beziehungsweise 70 Prozent direkt berufen 
werden; im Einvernehmen mit dem Minister für Universitäten und Forschung 
kann von diesen Ausmaßen abgewichen werden.

(126) Die Universität Trient und die Universitäten laut Absatz 120 können die 
Fakultät für Bildungswissenschaften einrichten. Bevor der Laureatsstudien-
gang für Primärbildungswissenschaften eingeführt werden kann, müssen die 
ordentlichen dreijährigen Lehrgänge der Schule für Kindergartenerzieher 
und -erzieherinnen und die ordentlichen vierjährigen Lehrgänge der Lehrer-
bildungsanstalt abgeschafft werden.

(127) Um die Durchführung der Vereinbarungen der Universität Trient über 
die internationale Zusammenarbeit , welche die Verleihung des Doktorates 
zum Inhalt haben, zu fördern, wird in Erstanwendung der Bestimmungen laut 
Absatz 95 Buchstabe c) dieser akademische Grad von der Universität Trient 
im Rahmen von EU-Programmen verliehen, jedoch beschränkt auf die Dok-
torate, für welche die Universität Verwaltungssitz ist. In diesen Fällen wird 
die Kommission zur Bewertung der Doktorarbeiten laut Artikel 73 des De-
krets des Präsidenten der Republik vom 11. Juli 1980, Nr. 382, durch eine vom 
Rektor ernannte Kommission ersetzt, die aus fünf einschlägigen Experten 
besteht, von denen wenigstens zwei ordentliche Professoren und einer beige-
ordneter Professor ist. Wenigstens zwei Kommissionsmitglieder dürfen nicht 
der genannten Universität angehören.

(128) Die Autonome Provinz Trient kann mit Provinzialgesetzen im Sinne 
von Artikel 17 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 
1972, Nr. 670, genehmigten vereinheitlichten Textes der Verfassungsgeset-
ze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen, die Gewährung von 
Beiträgen an die Universität Trient zur Entwicklung der wissenschaftlichen 
Forschung und zur Durchführung spezifischer Bildungsprogramme und -pro-
jekte verfügen.

15. Siehe auch Art. 1 Absätze 658 – 663 des G. vom 27. Dezember 2017, Nr. 
205.

16. Durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe a) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jän-
ner 2001, Nr. 2, wurden die Wörter „Presidente della Giunta regionale“ 
durch die Wörter „Presidente della Regione“ ersetzt.

17. Durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe e) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jän-
ner 2001, Nr. 2, wurden die Wörter „e il suo Presidente“ durch die Wörter 
„e il Presidente della Regione“ ersetzt.

18. Der derzeitige Absatz 1 ersetzt die ursprünglichen Absätze 1, 2 und 3 auf-
grund des Art. 4 Absatz 1 Buchstabe f) des Verfassungsgesetzes vom 31. 
Jänner 2001, Nr. 2.

19. Absatz 4 wurde geändert durch Art. 4 Absatz 1 Buchstaben g), h), i) und l) 
des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

20. Art. 27 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 1 des Verfas-
sungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1.
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21. Art. 27 wurde ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe m) des Verfassungs-
gesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

22. Absatz 3 wurde angefügt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe n) des Verfas-
sungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

23. Art. 29 wurde aufgehoben durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe o) des Verfas-
sungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

24. Art. 30 wurde ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe p) des Verfassungs-
gesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

25. Die Wörter „die Vizepräsidenten“ wurden so ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 
Buchstabe q) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

26. Absatz 5 wurde aufgehoben durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe o) des Ver-
fassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

27. Art. 33 wurde ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe r) des Verfassungs-
gesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

28. Absatz 1 wurde ergänzt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe s) des Verfas-
sungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

29. Absatz 3 wurde ergänzt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe t) des Verfas-
sungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

30. Absatz 2 wurde angefügt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe u) des Verfas-
sungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

31. Absatz 2 wurde aufgehoben durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe o) des Ver-
fassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

32. Durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe v) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jän-
ner 2001, Nr. 2, wurden die Wörter „e il suo Presidente“ durch die Wörter 
„e il Presidente della Provincia“ ersetzt.

33. Die Absätze 2, 3, 4, 5 und 6 wurden angefügt durch Art. 4 Absatz 1 Buch-
stabe v) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

34. Art. 48 wurde ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe z) des Verfassungs-
gesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

35. Die Artikel 48/bis und 48/ter wurden eingefügt durch Art. 4 Absatz 1 Buch-
stabe aa) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

36. Art. 49 wurde ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe bb) des Verfas-
sungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2, und später so ergänzt durch 
Art. 2 Absatz 1 des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1.

37. Art. 49/bis wurde eingefügt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe cc) des Ver-
fassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

38. Art. 50 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 3 Absatz 1 Buchstabe a) 
Punkt 1. und durch Punkt 2. des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 
2017, Nr. 1.

39. Art. 50 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 3 Absatz 1 Buchstabe b) des 
Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1.

40. Art. 50 wurde ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe dd) des Verfas-
sungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

41. Art. 51 wurde ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe ee) des Verfas-
sungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

42. Art. 60 wurde ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe ff) des Verfassungs-
gesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

43. Art. 62 wurde ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe gg) des Verfas-
sungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

44. Art. 62 Absätze 2 und 3 wurden eingefügt durch Art. 4 Absatz 1 des Ver-
fassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1.

45. Siehe auch das Ministerialdekret vom 20. Juli 2011: Decreto del 20 luglio 
2011. 

46. Art. 69 Absatz 2 Buchstabe b) wurde ergänzt durch Art. 2 Absatz 107 
Buchstabe b) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191, und später 
so geändert durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe a) des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015).

47. Art. 69 wurde ersetzt durch Art. 1 des G. vom 30. November 1989, Nr. 386.

48. Art. 69 Absatz 2 Buchstabe d) wurde aufgehoben durch Art. 2 Absatz 107 
Buchstabe a) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191.

49. Art. 70 wurde ersetzt durch Art. 2 des G. vom 30. November 1989, Nr. 386.

50. Art. 72 wurde ersetzt durch Art. 9 des G. vom 30. November 1989, Nr. 386.

51. Art. 73 wurde ersetzt durch Art. 10 des G. vom 30. November 1989, Nr. 386.

52. Art. 73 Absatz 1 wurde so ergänzt durch Art. 2 Absatz 107 Buchstabe c) des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191.

53. Art. 73 Absatz 1/bis wurde hinzugefügt durch Art. 2 Absatz 107 Buchstabe 
c) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191, und später so ergänzt 
durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe b) des Gesetzes vom 23. Dezember 
2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015).

54. Art. 74 wurde so ersetzt durch Art. 2 Absatz 107 Buchstabe d) des Geset-
zes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191.

55. Siehe auch das Ministerialdekret vom 20. Juli 2011: Decreto del 20 luglio 
2011. 

56. Art. 75 Absatz 1 Buchstabe b) wurde aufgehoben durch Art. 2 Absatz 107 
Buchstabe a) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191.

57. Der Buchstabe d) des Art. 75 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 1 
Absatz 407 Buchstabe c) des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 
(Stabilitätsgesetz 2015).



180 181

58. Art. 75 Absatz 1 Buchstabe e) wurde so ersetzt durch Art. 2 Absatz 107 
Buchstabe e) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr.191.

59. Art. 75 Absatz 1 Buchstabe f) wurde so ersetzt durch Art. 2 Absatz 107 
Buchstabe f) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr.191.

60. Art. 75 wurde ersetzt durch Art. 3 des G. vom 30. November 1989, Nr. 386.

61. Art. 75 Absatz 2 wurde aufgehoben durch Art. 2 Absatz 107 Buchstabe a) 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191.

62. Siehe auch das Ministerialdekret vom 20. Juli 2011: Decreto del 20 luglio 
2011. 

63. Art. 75/bis wurde eingefügt durch Art. 2 Absatz 107 Buchstabe g) des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191.

64. Art. 75/bis Absatz 3/bis wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buch-
stabe d) des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 
2015).

65. Laut Art. 3 des G. vom 30. November 1989, Nr. 386, ersetzt Art. 75 die ur-
sprünglichen Art. 75, 76 und 77.

66. Art. 78 wurde ersetzt durch Art. 4 des G. vom 30. November 1989, Nr. 386, 
und dann aufgehoben durch Art. 2 Absatz 107 Buchstabe a) des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2009, Nr. 191.

67. Die Einleitung von Art. 79 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 407 Buch-
stabe e) Punkt 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabili-
tätsgesetz 2015).

68. Art. 79 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) 
Punkt 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 
2015).

69. Art. 79 wurde so ersetzt durch Art. 2 Absatz 107 Buchstabe h) des Geset-
zes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191.

70. Art. 79 Absatz 4 wurde so ersetzt durch die Absätze 4 und 4/bis des Art. 1 
Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, 
Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015).

71. Art. 79 Absatz 4/ter wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) 
Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 
2015).

72. Art. 79 Absatz 4/quater wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buch-
stabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabili-
tätsgesetz 2015).

73. Art. 79 Absatz 4/quinquies wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buch-
stabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabili-
tätsgesetz 2015).

74. Art. 79 Absatz 4/sexies wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe 
e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 
2015).

75. Art. 79 Absatz 4/septies wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buch-
stabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabili-
tätsgesetz 2015).

76. Art. 79 Absatz 4/octies wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe 
e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 
2015).

77. Art. 80 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 518 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2013, Nr. 147 (Stabilitätsgesetz 2014).

78. Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 8 des G. vom 30. November 1989, Nr. 
386, und später geändert durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe hh) des Ver-
fassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

79. Art. 82 wurde zuerst durch Art. 11 des G. vom 30. November 1989, Nr. 
386, und dann durch Art. 2 Absatz 107 Buchstabe l) des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2009, Nr. 191, so ersetzt.

80. Art. 83 Absatz 1 wurde so ergänzt durch Art. 2 Absatz 107 Buchstabe m) 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191.

81. Art. 5 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 5 Absatz 1 Buchstabe a) des 
Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1.

82. Art. 84 Absatz 3/bis wurde eingefügt durch Art. 5 Absatz 1 Buchstabe b) 
des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1.

83. Art. 84 Absatz 4 wurde so ersetzt durch Art. 5 Absatz 1 Buchstabe c) des 
Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1.

84. Art. 84 Absatz 5 wurde so geändert durch Art. 5 Absatz 1 Buchstabe d) des 
Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1.

85. Art. 84 Absatz 7 wurde so geändert durch Art. 5 Absatz 1 Buchstabe e) des 
Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1.

86. Art. 84 Absatz 9 wurde so geändert durch Art. 5 Absatz 1 Buchstabe f) des 
Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1.

87. Art. 89 Absatz 6 wurde so geändert durch Art. 6 Absatz 1 Buchstabe a) des 
Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1.

88. Art. 89 Absatz 7 wurde so geändert durch Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b) 
Punkte 1., 2., und 3., des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, 
Nr. 1.

89. Absatz 2 wurde angefügt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe ii) des Verfas-
sungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

90. Art. 93 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 7 Absatz 1 des Verfassungs-
gesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1.
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91. Siehe Art. 6 des L.D. vom 16. März 1992, Nr. 267.

92. Durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe ll) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jän-
ner 2001, Nr. 2, wurden die Wörter „o da quello della giunta provinciale“ 
durch die Wörter „o da quello della Provincia“ ersetzt.

93. Art. 102 wurde ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe mm) des Verfas-
sungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

94. Art. 102 Absatz 3 wurde hinzugefügt durch Art. 8 Absatz 1 des Verfas-
sungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1.

95. Art. 103 wurde ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe nn) des Verfas-
sungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

96. Absatz 1 wurde geändert durch Art. 4 Absatz 1 Buchstabe oo) des Verfas-
sungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.

97. Art. 107 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 9 Absatz 1 Buchstabe a) 
des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1.

98. Art. 107 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 9 Absatz 1 Buchstabe b) 
des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1.

 


